77125 3/01.2009

KomfortPlus-Schutz
Basis-Schutz

W Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen

(AUB 2008) Seite 2
- Der Versicherungsumfang Seite 2
- Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten Seite 5
- Die Versicherungsdauer Seite 6
- Der Versicherungsbeitrag Seite 6
- Weitere Bestimmungen Seite 7
B Besondere Bedingungen fur die Unfall-
versicherung Seite 8
B Besondere Bedingungen fiir die Organisation von
Hilfeleistungen (gilt bei SELEKTA® 50 PLUS) Seite 8

B Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von
Hilfeleistungen mit Kostenlbernahme (gilt bei
SELEKTA® 50 PLUS) Seite 9
B Besondere Bedingungen fiir die Versicherung von
Hilfeleistungen mit Kostentibernahme bei Reisen
(gilt bei SELEKTA® 50 PLUS) Seite 11
B Deckungsumfang Seite 30

Die fur den jeweiligen Vertrag geltenden Bedingungen/Klauseln
werden im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen angedruckt.

Die Unfallversicherung AUB 2008

@ Bedingungen

7~ GENERALI

Versicherungen

Schutz unter den Fliigeln des L6wen



user
Zur Navigation durch das Dokument:

Mit einem Klick auf die Headline "AUB 2008" gelangen Sie zum vergrößerten Inhaltsverzeichnis.

Von dort führt eine Sprungmarke direkt auf die jeweilige Seite.

Zurück zum Inhalt geht es mit einem Klick auf eine beliebige Pagina


Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2008)

Der Versicherungsumfang

Was ist versichert?

Die Versicherungsdauer

11

Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

2  Welche Leistungsarten kénnen vereinbart werden? Wann ruht der Versicherungsschutz bei militérischen
2.1 Invaliditatsleistung Einsatzen?
2.2 Ubergangsleistung
2.3 Tagegeld Der Versicherungsbeitrag
2.4 Krankenhaus-Tagegeld 12 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
2.5 Genesungsgeld Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
2.6 Todesfallleistung zahlen?
3  Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?
4 Welche Personen sind nicht versicherbar? Weitere Bestimmungen
5 In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz aus- 13 Wie sind die Rechtsverhéltnisse der am Vertrag beteiligten
geschlossen? Personen zueinander?
6  Was mussen Sie 14 Wann verjahren die Anspriiche aus dem Vertrag?
- bei vereinbartem Kinder-Tarif und 15 Welches Gericht ist zusténdig?
- bei Anderungen der Berufstétigkeit oder Beschaftigung 16  Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
beachten? Was gilt, wenn Sie uns lhre Anschriften- oder Namens-
7 Wann sind die Leistungen fallig? anderung nicht mitteilen?
17 Welches Recht findet Anwendung?
Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten
8  Welche Informationen bendtigen wir vor Vertragsschluss?
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
9  Welche Obliegenheiten haben Sie nach einem Unfall zu
beachten?
10  Welche Folgen hat die Nichtbeachtung der Obliegenheiten
nach einem Unfall?
Der Versicherungsumfang 2 Welche Leistungsarten kénnen vereinbart werden?
Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren kdnnen, wer-

1 Was ist versichert? den im Folgenden oder in zusatzlichen Bedingungen

1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unféllen, die der beschrieben.
versicherten Person wahrend der Wirksamkeit des Ver- Die von lhnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und
trages zustoBen. die Versicherungssummen ergeben sich aus dem Ver-

1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfélle in der gan- sicherungsschein oder seinen Nachtragen.
zen Welt. 21 Invaliditatsleistung

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch 2.1.1 Voraussetzungen flr die Leistung:
ein plotzlich von auBen auf ihren Korper wirkendes 2.1.1.1  Die korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit der
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits- versicherten Person ist unfallbedingt dauerhaft beein-
schadigung erleidet. trachtigt (Invaliditat). Eine Beeintrachtigung ist dauer-

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn haft, wenn sie voraussichtlich langer als drei Jahre

1.4.1 durch eine erhdhte Kraftanstrengung an GliedmaBen bestehen wird und eine Anderung des Zustandes nicht
oder Wirbelsaule erwartet werden kann.

— ein Gelenk verrenkt wird, Die Invaliditat ist
— Muskeln, Sehnen, Bénder oder Kapseln gezerrt oder — innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten
zerrissen werden; und

1.4.2 die versicherte Person bei Bemihungen zur Rettung - innerhalb von flnfzehn Monaten nach dem Unfall
von Menschenleben oder Sachen durch einen Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und von lhnen
Gesundheitsschaden erleidet; bei uns geltend gemacht worden.

1.4.3 die versicherte Person zu Vergiftungen oder Erstickun- 2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditatsleistung besteht, wenn
gen flhrenden Diinsten, Staubwolken oder ausstro- die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines
menden Gasen und Dampfen flr eine voriibergehende Jahres nach dem Unfall stirbt.

Zeit (bis zu mehreren Stunden lang) unvorhergesehen 21.2 Art und Hohe der Leistung:

ausgesetzt ist, ohne sich ihnen entziehen zu kdnnen. 2.1.2.1 Die Invaliditatsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.
Ein Unfall liegt nicht vor, wenn die versicherte Person 2.1.2.2 Grundlage fir die Berechnung der Leistung bilden die
den schadlichen Stoffen mehrfach Uber eine langere Versicherungssumme und der Grad der unfallbeding-
Zeit oder dauerhaft ausgesetzt war und dadurch eine ten Invaliditat.

Gesundheitsbeeintrachtigung (z. B. eine Berufs- oder 2.1.2.2.1 Bei Verlust oder vollstandiger Funktionsunfahigkeit der
Gewerbekrankheit) eingetreten ist. nachstehend genannten Kérperteile und Sinnesorgane

144 die versicherte Person tauchtypische Gesundheits- gelten ausschlieBlich, soweit nicht etwas Anderes ver-
schaden wie z.B. Caissonkrankheit oder Trommelfell- einbart ist , die folgenden Invaliditatsgrade (Glieder-
verletzungen oder einen Ertrinkungstod unter Wasser taxe):
erleidet, auch wenn kein Unfallereignis eingetreten ist. Arm 70 %

1.5 Auf die Regelungen Uber die Einschrankungen der Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Leistung (Ziffer 3), nicht versicherbare Personen (Zif- Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
fer 4) sowie die Ausschlisse (Ziffer 5) weisen wir hin. Hand 55 %
Sie gelten fur alle Leistungsarten. Daumen 20 %
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Zeigefinger 10 %
anderer Finger 5%
Bein Uber der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
FuB 40 %
GroBe Zehe 5%
Andere Zehe 2%
Auge 50 %
Gehor auf einem Ohr 30 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5%

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachti-

gung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Pro-

zentsatzes.

Fir andere Korperteile und Sinnesorgane bemisst sich

der Invaliditdtsgrad danach, inwieweit die normale

korperliche oder geistige Leistungsféhigkeit insgesamt

beeintrachtigt ist. Dabei sind ausschlieBlich medizini-

sche Gesichtspunkte zu berlicksichtigen.

Waren betroffene Kérperteile oder Sinnesorgane oder

deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd beein-

tréchtigt, wird der Invaliditdtsgrad um die Vorinvaliditéat

gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer

2.1.2.2.2 zu bemessen.

Sind mehrere Korperteile oder Sinnesorgane durch

den Unfall beeintrachtigt, werden die nach den vorste-

henden Bestimmungen ermittelten Invaliditatsgrade

zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch

nicht bericksichtigt.

Stirbt die versicherte Person

- aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall oder

— gleichgliltig, aus welcher Ursache, spater als ein
Jahr nach dem Unfall und war ein Anspruch auf
Invaliditatsleistung entstanden, leisten wir nach dem
Invaliditatsgrad, mit dem aufgrund der &rztlichen

_ Befunde zu rechnen gewesen wére.

Ubergangsleistung

Voraussetzungen fir die Leistung:

Die normale kdrperliche oder geistige Leistungsfahig-

keit der versicherten Person ist im beruflichen oder

auBerberuflichen Bereich unfallbedingt

- nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an
gerechnet und

— ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
noch um mindestens 50 % beeintrachtigt.

Diese Beeintrachtigung hat innerhalb der sechs Monate

ununterbrochen bestanden. Sie ist von lhnen spétes-

tens sieben Monate nach Eintritt des Unfalles unter

Vorlage eines arztlichen Attestes bei uns geltend ge-

macht worden.

Art und Héhe der Leistung:

Die Ubergangsleistung wird in Héhe der vereinbarten

Versicherungssumme gezahit.

Tagegeld

Voraussetzungen fir die Leistung:

Die versicherte Person ist unfallbedingt

— in der Arbeitsféhigkeit beeintrachtigt und

— in &rztlicher Behandlung.

Hbéhe und Dauer der Leistung:

Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versiche-

rungssumme berechnet. Es wird nach dem festgestell-

ten Grad der Beeintréchtigung der Berufstatigkeit oder

Beschaftigung abgestuft.

Das Tagegeld wird fiir die Dauer der &rztlichen Behand-

lung, langstens fir ein Jahr, vom Unfalltag an gerech-

net, gezahlt.

Krankenhaus-Tagegeld

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfal-

les in medizinisch notwendiger vollstationarer Heil-

behandlung oder Anschlussheilbehandlung.

MaBnahmen zur Rehabilitation, bei denen die Behand-

lung mit Kur- und Heilmitteln im Vordergrund steht,

oder zur medizinischen Vorsorge sowie Aufenthalte in

Kuranstalten, Sanatorien oder Erholungsheimen gelten

nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

Héhe und Dauer der Leistung:

Das Krankenhaus-Tagegeld wird in Hohe der verein-

barten Versicherungssumme fir jeden Kalendertag der
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vollstationdren Behandlung gezahlt, langstens jedoch
fur den im Versicherungsschein oder seinen Nach-
tragen festgelegten Zeitraum — vom Unfalltag an ge-
rechnet.

Genesungsgeld

Voraussetzungen fur die Leistung:

Die versicherte Person ist aus der vollstationéren
Behandlung entlassen worden und hatte Anspruch auf
Krankenhaus-Tagegeld nach Ziffer 2.4.

Hohe und Dauer der Leistung:

Das Genesungsgeld wird in Héhe der vereinbarten Ver-
sicherungssumme fiir die gleiche Anzahl von Kalen-
dertagen gezahlt, fur die wir Krankenhaus-Tagegeld
leisten, langstens flir den im Versicherungsschein oder
seinen Nachtragen festgelegten Zeitraum.
Todesfallleistung

Voraussetzungen fir die Leistung:

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles inner-
halb eines Jahres gestorben.

Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 9.5 weisen
wir hin.

Hohe der Leistung:

Die Todesfallleistung wird in Hohe der vereinbarten
Versicherungssumme gezahlt.

Welche Auswirkung haben Krankheiten oder

Gebrechen?

Als Unfallversicherer leisten wir fir Unfallfolgen.

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein

Unfallereignis verursachten Gesundheitsschadigung

oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich

— im Falle einer Invaliditét der Prozentsatz des Invalidi-
tatsgrades,

— und in allen anderen Fallen die Leistung entsprechend
dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.
Betragt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %,
unterbleibt jedoch die Minderung.

Welche Personen sind nicht versicherbar?

Nicht versicherbar sind Personen, die auf Dauer fur die
Verrichtungen des taglichen Lebens tUberwiegend
fremder Hilfe beduirfen.

Diese Voraussetzungen werden von Personen erflllt,
die in der gesetzlichen Pflegeversicherung mindestens
in die Pflegestufe Il (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in der
Fassung vom 14.06.1996) eingestuft werden kdnnen.
Der genannte Personenkreis ist auch dann nicht ver-
sichert, wenn Beitrag gezahlt wurde.

Sobald eine versicherte Person im Sinne von 4.1 nicht
mehr versicherbar ist, erlischt der Versicherungsschutz.
Gleichzeitig endet die Versicherung.

Wir zahlen Ihnen den fir nicht versicherbare Personen
seit Vertragsabschluss bzw. seit Eintritt der Versiche-
rungsunfahigkeit entrichteten Beitrag zuriick.

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Kein Versicherungsschutz besteht fur folgende Unfalle:
Unfélle der versicherten Person durch Geistes- oder
Bewusstseinsstorungen, auch soweit diese auf Trun-
kenheit beruhen, sowie durch Schlaganfélle, epilepti-
sche Anfélle oder andere Krampfanfalle, die den gan-
zen Korper der versicherten Person ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese
Stérungen oder Anfélle durch ein unter diesen Vertrag
fallendes Unfallereignis verursacht waren.

Unfélle, die der versicherten Person dadurch zu-
stoBen, dass sie vorsétzlich eine Straftat ausflihrt
oder versucht.

Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs-
oder Burgerkriegsereignisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die ver-
sicherte Person auf Reisen im Ausland Uberraschend
von Kriegs- oder Blrgerkriegsereignissen betroffen
wird.

Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 14.
Tages nach Beginn eines Krieges oder Birgerkrieges
auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die ver-
sicherte Person aufhélt.

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch
Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Blrger-
krieg herrscht. Sie gilt auch nicht flr die aktive Teil-
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nahme am Krieg oder Burgerkrieg sowie fur Unfalle

durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit einem

Krieg oder kriegséhnlichen Zustand zwischen den

L&ndern China, Deutschland, Frankreich, GroBbritan-

nien, Japan, Russland oder USA.

Bei Terroranschlégen, die auBerhalb der Territorien von

kriegfihrenden Parteien ausgefuihrt werden, berufen

wir uns nicht auf diesen Ausschluss.

Unfélle der versicherten Person

- als Luftfahrzeugfiihrer (auch Luftsportgeratefihrer),
soweit er nach deutschem Recht dafur eine Erlaub-
nis bendtigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied
eines Luftfahrzeuges;

— bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszutiben-
den beruflichen Tatigkeit;

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

Unfélle, die der versicherten Person dadurch zustoBen,

dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines

Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschlieB3-

lich der dazugehérigen Ubungsfahrten beteiligt, bei

denen es auf die Erzielung von Héchstgeschwindig-

keiten ankommt.

Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kern-

energie verursacht sind.

Ausgeschlossen sind auBerdem folgende Beeintrachti-

gungen:

Schéaden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inne-

ren Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter

diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.3

die Uberwiegende Ursache ist.

Gesundheitsschaden durch Strahlen.

Gesundheitsschéden durch HeilmaBnahmen oder Ein-

griffe am Korper der versicherten Person.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heil-

maBnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnosti-

sche und -therapeutische, durch einen unter diesen

Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

Infektionen (Eindringen von Mikroorganismen in den

menschlichen Kérper), zum Beispiel Malaria, Hirnhaut-

entztindung (FSME) und Borreliose:

Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

— durch Insektenstiche oder -bisse oder

— durch sonstige geringfligige Haut- oder Schleim-
hautverletzungen verursacht wurden, durch die
Krankheitserreger sofort oder spater in den Kérper
gelangten.

Versicherungsschutz besteht jedoch fiir

— Tollwut und Wundstarrkrampf sowie fur

— Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch
Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 aus-
geschlossen sind, in den Kérper gelangten sowie

— allergische Kdrperreaktionen, die durch Insekten-
stiche oder -bisse, sonstige geringfligige Haut- oder
Schleimhautverletzungen in den menschlichen
Korper eingetragene Giftstoffe (Toxine) verursacht
werden.

Fur Infektionen, die durch HeilmaBnahmen oder Ein-

griffe verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 ent-

sprechend.

Vergiftungen infolge Einnahme fester oder fllissiger

Stoffe durch den Schilund.

Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Kinder, die

zum Zeitpunkt des Unfalles das 10. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben.

Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch Nahrungs-

mittel.

Krankhafte Stérungen infolge psychischer Reaktionen,

auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wur-

den.

Bauch- oder Unterleibsbriiche.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch

eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von

auBen kommende Einwirkung entstanden sind.

Was miissen Sie

- bei vereinbartem Kinder-Tarif und

- bei Anderungen der Berufstatigkeit oder
Beschiftigung beachten?

Umstellung des Kinder-Tarifs

Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das

nach dem Kinder-Tarif versicherte Kind das 18. Lebens-
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jahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den

vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt der

zu diesem Zeitpunkt gultige Tarif fir Erwachsene.

Sie haben jedoch folgendes Wahlrecht:

— Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzie-
ren die Versicherungssummen entsprechend.

— Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen,
und wir berechnen einen entsprechend héheren Bei-
trag.

Uber Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informie-

ren. Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis

spéatestens zwei Monate nach Beginn des neuen Ver-
sicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag entspre-
chend der ersten Wahimdglichkeit fort.

Leistungen, die im Rahmen dieser Bedingungen und

der vereinbarten Besonderen Bedingungen speziell fiir

Kinder vorgesehen sind, nehmen nicht an der Umstel-

lung des Kinder-Tarifes teil. Diese Leistungen entfallen,

da sie nicht im gultigen Tarif fiir Erwachsene angebo-
ten werden. Ist mit diesen Leistungen eine Beitrags-
pflicht verbunden, entféllt dieser Beitragsanteil.

Anderung der Berufstatigkeit oder Beschaftigung

Die Hohe der Versicherungssummen bzw. des Beitra-

ges hangt maBgeblich von der Berufstatigkeit der ver-

sicherten Person ab. Grundlage fir die Bemessung
der Versicherungssummen und Beitrage ist unser gel-
tendes Berufsgruppenverzeichnis, nach dem wir die

Einstufung in Form von Gefahrengruppen mit einem

hoheren oder einem niedrigeren Beitrag vornehmen.

Die Einstufungskriterien werden wir lhnen vor Abgabe

Ihrer Vertragserklarung in den Antragsunterlagen in

Textform erlautern.

Eine Anderung der Berufstétigkeit oder Beschaftigung

der versicherten Person mussen Sie uns unverziiglich

mitteilen. Pflichtwehrdienst, Zivildienst oder militarische

Reservetbungen fallen nicht darunter.

Errechnen sich fir eine neue Berufstéatigkeit oder Be-

schéftigung der versicherten Person bei gleich bleiben-

dem Beitrag nach unserem zum Zeitpunkt der Ande-
rung gultigen Tarif niedrigere Versicherungssummen

(Wechsel von einer Gefahrengruppe mit niedrigerem in

eine Gefahrengruppe mit héherem Beitrag), gelten

diese nach Ablauf eines Monats ab der Anderung der

Berufstatigkeit oder Beschéftigung.

Errechnen sich fir eine neue Berufstétigkeit oder Be-

schéftigung der versicherten Person dagegen héhere

Versicherungssummen (Wechsel von einer Gefahren-

gruppe mit hdherem in eine Gefahrengruppe mit nied-

rigerem Beitrag),so gelten diese, sobald wir Kenntnis
von der Anderung der Berufstatigkeit oder Beschifti-
gung erlangen, spéatestens jedoch nach Ablauf eines

Monats ab dieser Anderung.

Auf Wunsch fuhren wir lhren Versicherungsvertrag

auch mit den bisherigen Versicherungssummen bei

erhéhtem oder gesenktem Beitrag weiter, sobald wir

Kenntnis von der Anderung der Berufstétigkeit oder

Beschéaftigung erlangen.

Sofern wir fUr die neue Berufstatigkeit oder Beschafti-

gung der versicherten Person nach unserem gtiltigen

Tarif keinen Versicherungsschutz bieten, erlischt der

Versicherungsschutz nach Ablauf von einem Monat,

nachdem sie diese neue, fir uns nicht versicherbare

Berufstatigkeit oder Beschéftigung aufgenommen hat.

Gleichzeitig endet die Versicherung fur diese versicherte

Person.

Die Beitrage, die ab dem genannten Zeitpunkt fir

diese versicherte Person entrichtet wurden, zahlen wir

Ihnen zurlick.

Wann sind die Leistungen fallig?
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats — beim
Invaliditdtsanspruch innerhalb von drei Monaten — in
Textform zu erklaren, ob und in welchem Umfang wir
einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit
dem Eingang folgender Unterlagen:
— Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
— beim Invaliditatsanspruch zusatzlich der Nachweis
Uber den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es
fur die Bemessung der Invaliditdt notwendig ist.
Die Gebuhren fur die von Ihnen bedingungsgeman
vorzulegenden kurzen &rztlichen Bescheinigungen
oder Zeugnisse sowie arztliche Krankheits- und Befund-
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berichte Ubernehmen wir im Rahmen der jeweils gel-

tenden Gebiihrenordnung fiir Arzte und Zahnarzte. Die

Hoéchstleistung betragt 500 EUR je Unfall. Sonstige

Kosten Ubernehmen wir nicht.

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit

Ihnen Uber Grund und Hohe geeinigt, leisten wir inner-

halb von zwei Wochen.

Steht die Leistungspflicht zunachst nur dem Grunde

nach fest, zahlen wir — auf lhren Wunsch — angemes-

sene Vorschusse.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invalidi-

tatsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall

nur bis zur Hohe einer vereinbarten Todesfallsumme

beansprucht werden.

Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invaliditat

jahrlich, langstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall,

erneut arztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis

zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlangert sich

diese Frist von drei auf funf Jahre. Dieses Recht muss

— von uns zusammen mit unserer Erklarung tber
unsere Leistungspflicht nach Ziffer 7.1,

— von lhnen vor Ablauf der Frist

ausgelbt werden.

Ergibt die endglltige Bemessung eine hdhere Invalidi-

tatsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der

Mehrbetrag mit 5 Prozent jahrlich zu verzinsen.

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten
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8.1

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

Welche Informationen benétigen wir vor Vertrags-
schluss? Was bedeutet die vorvertragliche Anzeige-
pflicht?

WahrheitsgemaBe und vollstédndige Anzeigepflicht
von Gefahrumstéanden

Sie haben uns bis zur Abgabe |hrer Vertragserklarung
alle Innen bekannten gefahrerheblichen Umstéande in
Textform anzuzeigen.

Gefahrerheblich sind die Umsténde, nach denen wir in
Textform gefragt haben und die geeignet sind, auf
unseren Entschluss Einfluss auszuiiben, den Versiche-
rungsvertrag Uberhaupt oder mit dem vereinbarten
Inhalt abzuschlieBen.

Dies gilt auch fur gefahrerhebliche Umstande, nach
denen wir nach Ihrer Vertragserklarung, aber vor der
Vertragsannahme in Textform gefragt haben.

Soll eine andere Person versichert werden, ist diese
neben Ihnen fur die wahrheitsgeméaBe und vollstéandige
Anzeige der gefahrerheblichen Umsténde und die
Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwort-
lich.

Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und
kennt dieser die gefahrerheblichen Umstande, missen
Sie sich so behandeln lassen, als hatten Sie selbst
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-
gen.

Rucktritt

Voraussetzungen flr den Rucktritt

Unvollsténdige und unrichtige Angaben zu den gefahr-
erheblichen Umsténden berechtigen uns, vom Versiche-
rungsvertrag zurtickzutreten.

Ausschluss des Rucktrittsrechts

Wir haben kein Rucktrittsrecht, wenn Sie nachweisen,
dass Sie oder |hr Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
stédndigen Angaben weder vorsétzlich noch grob fahr-
|&ssig gemacht haben.

Unser Ricktrittsrecht wegen grob fahrléssiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatten.

Folgen des Rucktritts

Im Fall des Riuicktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurtck,
durfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn Sie nachweisen, dass der unvollstdndig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder flr den Eintritt des
Versicherungsfalls noch flir die Feststellung oder den
Umfang der Leistung ursachlich war. Auch in diesem
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

Uns steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rucktrittserklarung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

Kiindigung

Ist unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Ver-
letzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrléssigkeit beruhte, kénnen wir den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Schriftform kindigen. Das Kiindigungsrecht ist ausge-
schlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hatten.

Vertragsanpassung

Kdénnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hatten, werden die anderen Bedingungen auf
unser Verlangen riickwirkend Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertre-
ten, werden die anderen Bedingungen ab Beginn des
laufenden Versicherungsjahres Vertragsbestandteil.
Erhdht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schlieBen wir die Gefahr-
absicherung fir den nicht angezeigten Umstand aus,
kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung bei Ihnen fristlos in Schrift-
form kiindigen.

Ausiibung der Rechte durch uns

Wir missen die uns nach Ziffer 8.2 bis 8.4 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats in Schriftform gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangen. Wir haben die Umstande anzugeben, auf die
wir unsere Erklarung stitzen; wir dirfen nachtraglich
weitere Umstande zur Begriindung unserer Erklarung
abgeben, wenn fir diese die Monatsfrist nicht ver-
strichen ist.

Uns stehen die Rechte nach den Ziffern 8.2 bis 8.4 nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wir kdnnen uns auf die in den Ziffern 8.2 bis 8.4 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannten.

Anfechtung

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung
anzufechten, bleibt unberlhrt. Im Fall der Anfechtung
steht uns der Teil des Beitrags zu, der der zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklarung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

Erléschen unserer Rechte

Unsere Rechte nach Ziffer 8.2 bis 8.4 erléschen mit
Ablauf von flinf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist
belauft sich auf zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter
die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt
haben.

Welche Obliegenheiten haben Sie nach einem

Unfall zu beachten?

Ohne lhre Mitwirkung und die der versicherten Person

kdnnen wir unsere Leistung nicht erbringen.

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungs-

pflicht herbeiflihrt, missen Sie oder die versicherte

Person unverziglich einen Arzt hinzuziehen und seine

Anordnungen befolgen.

Der Unfall ist uns unverziiglich anzuzeigen. Bitte

— flllen Sie die von uns Ubersandten Formulare aus
und

- beantworten Sie oder die versicherte Person unsere
zusatzlichen Fragen

in Schriftform, vollstandig und wahrheitsgemas und

senden uns diese Unterlagen/Angaben unverziglich

zu. Zur Kléarung des Leistungsumfangs kénnen wir not-

wendige weitere Nachweise verlangen

Werden Arzte von uns beauftragt, muss sich die ver-

sicherte Person auch von diesen untersuchen lassen.

Die notwendigen Kosten einschlieBlich eines dadurch

entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.



9.4

9.5
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Die Arzte, die die versicherte Person — auch aus ande-
ren Anlassen — behandelt und untersucht haben, Kran-
kenhauser und sonstige Krankenanstalten, Pflegeheime
und Pflegepersonen sowie andere Personenversiche-
rer, gesetzliche Krankenkassen, Berufsgenossenschaf-
ten und Behdrden sind — soweit zur Prifung unserer
Leistungspflicht erforderlich — auf unser Verlangen von
ihrer Schweigepflicht uns gegenuiber zu entbinden und
zu ermachtigen, alle erforderlichen Auskilnfte zu ertei-
len.

Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb
von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der Unfall
schon angezeigt war. Uns ist das Recht zu verschaf-
fen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von
uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

Welche Folgen hat die Nichtbeachtung der
Obliegenheiten nach einem Unfall?

Verletzen Sie eine der in Ziffer 9 oder in den gesondert
vereinbarten Besonderen Bedingungen genannten
Obliegenheiten vorsatzlich, so sind wir von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung
der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung
in dem Verhéltnis zu kirzen, das der Schwere lhres
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlassigkeit haben Sie zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder auf den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den
Umfang unserer Leistungspflicht Einfluss hatte. Ver-
letzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit,
so sind wir nur dann vollsténdig oder teilweise leis-
tungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

Die Versicherungsdauer

11

1.1

11.2.1

11.2.2

11.2.3

Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

Wann ruht der Versicherungsschutz bei militéri-
schen Einsatzen?

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag unverzuglich nach Falligkeit im Sinne von Ziffer
12.2 zahlen.

Dauer und Ende des Vertrags

Der Versicherungsvertrag ist fur die vereinbarte Dauer
abgeschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlangert sich der Versicherungsvertrag nach Ablauf
der vereinbarten Vertragsdauer jeweils um ein Jahr,
wenn nicht Ihnen oder uns spéatestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine
Kundigung in Schriftform zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer
Klndigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsvertrag von lhnen schon zum Ablauf
des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres
gekindigt werden; die Klindigung muss uns spéte-
stens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugegangen sein.

Kiindigung nach Versicherungsfall

Den Vertrag kénnen Sie oder wir durch Kiindigung
beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie
gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.
Die Kiindigung muss Ihnen oder uns spétestens einen
Monat nach Leistung oder — im Falle eines Rechts-
streits — nach Klageriicknahme, Anerkenntnis, Vergleich
oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegan-
gen sein.

Kindigen Sie, wird lhre Kiindigung sofort nach ihrem
Zugang bei uns wirksam. Sie kdnnen jedoch bestim-
men, dass die Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt,
spétestens jedoch zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres, wirksam wird.

Unsere Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang bei lhnen wirksam.

1.4

Ruhen des Versicherungsschutzes bei militarischen
Einsdtzen

Der Versicherungsschutz tritt fir die versicherte Per-
son auBer Kraft, sobald sie Dienst in einer militéri-
schen oder &hnlichen Formation leistet, die an einem
Krieg oder kriegsmaBigen Einsatz zwischen den Lan-
dern China, Deutschland, Frankreich, GroBbritannien,
Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der Versiche-
rungsschutz lebt wieder auf, sobald uns lhre Anzeige
Uber die Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

Der Versicherungsbeitrag
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121

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

123

12.3.1

12.3.2

12.3.3

Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen?

Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versiche-
rungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Hohe zu entrichten haben. Aus einer Erhdhung der
Versicherungssteuer ergibt sich fiir Sie kein Kiindi-
gungsrecht.

Soweit nicht die Zahlung eines einmaligen Beitrags
vereinbart ist, handelt es sich bei dem Versicherungs-
beitrag grundsatzlich um einen Jahresbeitrag. Ab-
weichend davon kénnen Sie den Beitrag aber auch
halbjahrlich, vierteljahrlich oder monatlich entrichten,
wenn dies so vereinbart wurde.

Zahlung und Folgen verspateter Zahlung des
ersten oder einmaligen Beitrags

Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziglich
nach Abschluss des Versicherungsvertrags féllig,
jedoch nicht vor Beginn des Versicherungsschutzes.
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres-
beitrags.

Verzug

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, geraten Sie 30 Tage nach Ablauf der in
Ziffer 12.2.1 genannten Frist und Zugang einer Zah-
lungsaufforderung in Verzug, es sei denn, dass Sie die
verspatete Zahlung nicht zu vertreten haben. Wir sind
berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen.

Spaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem spéteren Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam
gemacht haben. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten
haben.

Rucktritt

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kbnnen wir vom Vertrag zurticktreten,
solange der Beitrag nicht gezahlt ist.

Wir kdnnen nicht zuriicktreten, wenn Sie uns nachwei-
sen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten
haben.

Zahlung und Folgen verspéateter Zahlung des
Folgebeitrags

Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

Verzug

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, ge-
raten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass
Sie die verspatete Zahlung nicht zu vertreten haben.
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

Qualifizierte Mahnung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, knnen
wir Sie auf Ihre Kosten in Textform mahnen und mit
einer Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen ab Zu-
gang dieser Mahnung zur Zahlung auffordern. Die



12.3.4

12.3.5

12.4

12.4.1

12.4.2

125

12.6

12.7

12.7.1

12.7.2

Rechtsfolgen, die nach den Ziffern 12.3.4 und 12.3.5
mit dem Fristablauf verbunden sind, treten jedoch nur
ein, wenn in der Mahnung die riickstédndigen Beitrage
des Vertrags, die Zinsen und die Kosten im Einzelnen
beziffert sind und auf die Rechtsfolgen bei nicht recht-
zeitiger Zahlung hingewiesen wurde.
Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist noch immer mit
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit
der qualifizierten Mahnung nach Ziffer 12.3.3 darauf
hingewiesen wurden.
Kiindigung
Sind Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist noch immer mit
der Zahlung in Verzug, kdnnen wir den Versicherungs-
vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindi-
gen, wenn wir Sie mit der qualifizierten Mahnung nach
Ziffer 12.3.3 darauf hingewiesen haben.
Die Kiindigung kénnen wir auch bereits bei der Bestim-
mung der Zahlungsfrist nach Ziffer 12.3.3 aussprechen.
In diesem Fall wird unsere Kiindigung zum Ablauf der
Zahlungsfrist wirksam, wenn Sie in diesem Zeitpunkt
noch immer mit der Zahlung in Verzug sind und wir Sie
in der qualifizierten Mahnung darauf hingewiesen
haben.
Haben wir geklindigt, und zahlen Sie innerhalb eines
Monats nach unserer Kiindigung den angemahnten
Beitrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Fir
Versicherungsfélle, die zwischen dem Ablauf der
Zahlungsfrist nach Ziffer 12.3.3 und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz.
Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrift-
ermachtigung
Rechtzeitige Zahlung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
Konnte der fallige Beitrag ohne lhr Verschulden von
uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach
unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung erfolgt.
Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der féllige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
Sie die Einzugsermachtigung widerrufen haben, oder
Sie es aus anderen Griinden zu vertreten haben, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir
berechtigt, kiinftig Zahlung auBerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. Sie sind zur Ubermittlung des
Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in
Textform aufgefordert worden sind.
Teilzahlung und Folgen bei verspéteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn
Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind.
Ferner kdnnen wir fir die Zukunft jahrliche Beitrags-
zahlung verlangen.
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertra-
ges haben wir, soweit nicht etwas anderes bestimmt
ist, Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeit-
raum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestan-
den hat.
Beitragsbefreiung bei der Versicherung von
Kindern
Wenn Sie wéhrend der Versicherungsdauer sterben
und
— Sie bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr
noch nicht vollendet hatten,
— die Versicherung nicht geklndigt war und
— lhr Tod nicht durch Kriegs- oder Blrgerkriegsereig-
nisse verursacht wurde,
gilt Folgendes:
Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt
geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des
Versicherungsjahres beitragsfrei weitergefihrt, in dem
das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.
Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer
Versicherungsnehmer, wenn nichts anderes verein-
bart ist.

Weitere Bestimmungen
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Wie sind die Rechtsverhéltnisse der am Vertrag
beteiligten Personen zueinander?

Ist die Versicherung gegen Unfélle abgeschlossen, die
einem anderen zustoBen (Fremdversicherung), steht
die Ausuibung der Rechte aus dem Vertrag nicht der
versicherten Person, sondern lhnen zu. Sie sind neben
der versicherten Person fur die Erflllung der Obliegen-
heiten verantwortlich.

Alle fur Sie geltenden Bestimmungen sind auf lhren
Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller ent-
sprechend anzuwenden.

Die Versicherungsanspriiche kénnen vor Falligkeit
ohne unsere Zustimmung weder Ubertragen noch ver-
pfandet werden.

Wann verjahren die Anspriiche aus dem Vertrag?
Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjah-
ren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich
nach den allgemeinen Vorschriften des Blrgerlichen
Gesetzbuches.

Wird ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei
uns angemeldet, z&hlt der Zeitraum vom Beginn der
Verjéhrung bis zum Zugang unserer in Textform mitge-
teilten Entscheidung beim Anspruchsteller bei der
Fristberechnung nicht mit.

Welches Gericht ist zustandig?

Klagen gegen uns

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns
bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach dem
flr unseren Sitz oder unserer fir den Versicherungs-
vertrag zustandigen Niederlassung. Sind Sie eine natir-
liche Person, ist auch das Gericht 6rtlich zustandig, in
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, lhren
gewohnlichen Aufenthalt haben.

Klagen gegen Sie

Sind Sie eine natlrliche Person, missen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht
erhoben werden, das fir Inren Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort Ihres gewdhnlichen
Aufenthalts zustandig ist. Ist eine juristische Person
Versicherungsnehmer, bestimmt sich das zustandige
Gericht auch nach deren Sitz oder deren Niederlas-
sung. Das Gleiche gilt, wenn eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft
burgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft Versicherungsnehmer ist.
Unbekannter Wohnsitz oder Wohnsitz auBerhalb
der Européischen Union, Islands, Norwegens oder
der Schweiz

Ist Inr Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zustandigkeit bei Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz
oder unserer flr den Versicherungsvertrag zustandi-
gen Niederlassung.

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat auBerhalb
der Européischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens
oder der Schweiz, sind die Gerichte des Staates zu-
sténdig, in dem wir unseren Sitz haben.

Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?

Was gilt, wenn Sie uns lhre Anschriften- oder
Namensanderung nicht mitteilen?

Alle fir uns bestimmten Anzeigen und Erklarungen
sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen als
zustandig bezeichnete Stelle gerichtet werden.

Haben Sie uns eine Anderung lhrer Anschrift nicht mit-
geteilt, gentigt fur eine Willenserklarung, die Ihnen
gegenlber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer uns nicht angezeigten
Namenséanderung. Die Erklarung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen.

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift lhres
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Ziffer 16.2 entsprechend Anwendung.

Welches Recht findet Anwendung?
Fur diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.



UN 2009 - Besondere Bedingungen fur die Unfall-Pflegeversicherung
mit planméaBiger Erhéhung von Leistung und Beitrag

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren
Summen und Beitrag jahrlich angepasst werden.

1.

Wir erhéhen die Versicherungssummen jéhrlich um den im
Versicherungsschein oder seinen Nachtrédgen festgelegten
Steigerungsprozentsatz zum Beginn des Versicherungs-
jahres, und zwar erstmals zum Beginn des zweiten
Versicherungsjahres.

Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt aufge-
rundet:

— fur den Invaliditats- und Todesfall auf volle 500 EUR,

fuir die Unfall-Pflegerente auf volle 5 EUR,

fur die Unfall-Sofortrente auf volle 5 EUR,

fir die Sofortleistung bei Oberschenkel- und/oder Ober-
armbruch auf volle 5 EUR,

fir die RehamaBnahme auf volle 5 EUR.

Die erhdhten Versicherungssummen gelten fir alle nach
dem Erhéhungstermin eintretenden Leistungsfélle.

Der Beitrag erhdht sich im gleichen Verhéltnis wie die Ver-
sicherungssummen.

Vor dem Erhéhungstermin erhalten Sie eine schriftliche
Mitteilung Uber die Erhéhung.

Die Erhéhung entféllt, wenn Sie ihr innerhalb von sechs
Wochen nach unserer Mitteilung schriftlich widersprechen.
Auf die Frist werden wir Sie hinweisen.

Sie und wir kénnen die Vereinbarung tber die planmaBige
Erhéhung von Leistung und Beitrag auch flr die gesamte
Restlaufzeit des Vertrages widerrufen. Der Widerruf muss
schriftlich spatestens drei Monate vor Ablauf des
Versicherungsjahres erfolgen.

Die jahrliche Anpassung entféllt, wenn die versicherte
Person das 75. Lebensjahr vollendet hat.

Die Versicherungsssummen flr

— Kosmetische Operationen

— Bergungskosten

sind von dieser Erhdhung ausgeschlossen.

UN 2011 — Besondere Bedingungen fUr die Organisation von Hilfeleistungen
(gilt bei SELEKTA® 50 PLUS)

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen (AUB) unterstltzen wir Sie in bestimmten Situatio-
nen des taglichen Lebens und in besonderen Notfall-Situationen
nach folgenden Bedingungen:
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1.1.2

1.1.3

Art der Leistung:

Bei den im Folgenden beschriebenen Leistungen handelt
es sich um Informations- bzw. Organisationsleistungen.
Wir informieren Sie umfassend und benennen lhnen ggf.
spezielle Dienstleister, die die vorgenannten Hilfeleistun-
gen durchfiihren. Die Leistungserbringung selbst sowie
die Kostentibernahme fur die Durchflihrung der Leistun-
gen erfolgt nicht durch uns. Daher kénnen wir keine
Haftung fiir die jeweiligen Leistungserbringer tiberneh-
men.

Informationsleistungen

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die folgenden Leistungen werden unabhéngig von einem
Unfallereignis erbracht. Voraussetzung ist lediglich ein
bestehender Versicherungsvertrag.

Die Leistungen werden ausschlieBlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht. Halt sich die versicherte
Person im Ausland auf, kdnnen flr die Zeit des Auslands-
aufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht werden.
Dauer der Leistung:

Die Informationsleistungen werden erbracht, solange der
Versicherungsvertrag besteht und die Beitrage laufend
bezahlt sind.

Umfang der Leistung:

Zusendung von Formularen

— Patientenverfligung

— Vorsorgevollmacht

Benennung eines Pflegedienstes

Benennung eines Pflegedienstes in Ihrer Region oder in
der N&he lhres Wohnortes. Sind mehrere Pflegedienste in
der N&he verfligbar, werden mehrere benannt.
Informationen zu Wellness- und Gesundheitsreisen
Benennung von speziellen Wellness-Reiseveranstaltern
und Wellness-Hotels sowie Reiseveranstaltern von Gesund-
heitsreisen.

Informationen zu Erndhrung und Sportvereinen
Zusendung einer Auflistung mit Tipps zur gesunden
Ern&hrung. Diese Leistung beinhaltet keine Erndhrungs-
beratung.

Benennung von Sportvereinen in lhrer Region oder in der
Nahe lhres Wohnortes.
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1.2.2

1.23

Reiseinformationsleistungen

— Informationen Uber Impf- und Gesundheitsbestimmun-
gen

Informationen Uber Ein- und Durchreise, Visabestim-
mungen

Informationen Uber Devisenbestimmungen, Wahrungen
Informationen Uber Fremdenverkehrsamter

Nennung von Reiseblros

Informationen Uber diplomatische und konsularische
Vertretungen.

Informationen zur Zusammenstellung einer senioren-
gerechten Reiseapotheke

Zusendung einer Auflistung von frei verkauflichen Medika-
menten flir eine seniorengerechte Reiseapotheke. Die
Leistung beinhaltet keine medizinische Beratung zu Medi-
kamenten.

Benennung eines Anbieters von Hausnotrufanlagen
Benennung eines Dienstleisters von Hausnotrufanlagen
am Wohnsitz der versicherten Person. Bei Verflgbarkeit
mehrerer Dienstleister am Wohnort der versicherten Per-
son werden max. 3 benannt.

Organisationsleistungen

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die folgenden Leistungen werden erbracht, wenn die ver-
sicherte Person einen Unfall erlitten hat. Im Schadenfall
ermitteln wir Inren konkreten unfallbedingten Bedarf fiir
die einzelnen Hilfeleistungen und leiten diesen an einen
entsprechenden Dienstleister weiter. Der jeweilige Dienst-
leister erstellt Ihnen ein Angebot. Die Kosten fiir diese
Dienstleistung selbst werden von der versicherten Person
getragen.

Die Leistungen werden ausschlieBlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht. Hélt sich die versicherte
Person im Ausland auf, kénnen fir die Zeit des Auslands-
aufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht werden.
Dauer der Leistung:

Diese Leistungen kénnen langstens fir ein Jahr — vom
Unfalltag an gerechnet — beansprucht werden.

Umfang der Leistung:

Organisation der Reinigung der Wohnung

Organisation einer Reinigungskraft fur die Wohnung der
versicherten Person.

Organisation der Versorgung der Wésche

Organisation einer Hilfe, die fir die versicherte Person
Aufgaben wie das Waschen und Trocknen, Bligeln, Aus-
bessern, Sortieren und Aufrdumen der Wésche sowie die
Schuhpflege erledigt.



Organisation eines Meni-Services

Organisation einer Essenslieferung nach vorheriger Aus-
wahl durch einen Sozialdienst. Je nach Verfligbarkeit tag-
liche oder wochentliche Anlieferung.

Organisation eines Einkaufsdienstes

Organisation einer Einkaufshilfe, die der versicherten
Person Einkaufe des taglichen Bedarfs und Arzneimittel
besorgt, ggf. die Einkaufszettel zusammenstellt und die
eingekauften Lebensmittel unterbringt und versorgt.
Organisation der Begleitung zu Arzt- und Behdrdengéngen
Organisation einer Begleitperson der versicherten Person
zu Arzt- und Behérdengéngen.

Organisation einer Hausnotrufanlage

Organisation der Installation einer Hausnotrufanlage in der
Wohnung der versicherten Person. Sofern verfligbar, wer-
den der versicherten Person mehrere Anbieter zur
Auswahl benannt.

Organisation einer Pflegeschulung

Organisation einer Pflegeschulung fir die Angehérigen der
versicherten Person.

Organisation der Unterbringung von Haustieren

Haustiere sind die im gemeinsamen Haushalt mitlebenden
Kleintiere: Hunde — auBer Kampfhunde —, Katzen, Vogel,

Nagetiere — auBer Ratten —, Fische und Schildkréten. Die
Organisation der Unterbringung ist nur méglich, wenn das
Tier einen glltigen Impfpass besitzt, keine ansteckenden
Krankheiten und/oder Parasitenbefall aufweist.

Je nach regionaler Verfligbarkeit wird eine Tierpension in
Wohnortnéhe organisiert oder eine Person vermittelt, die
die Betreuung des Haustieres in der Wohnung der ver-
sicherten Person Ubernimmt. Der versicherten Person
werden je nach Verfligbarkeit eine oder mehrere Unter-
bringungsmaoglichkeiten genannt.

AuBerordentliches Kiindigungsrecht

Abweichend von Ziffer 11.2 AUB haben Sie und wir das
Recht, diese Leistungen zum Ablauf des ersten oder jedes
darauf folgenden Versicherungsjahres zu kiindigen. Die
Kindigung muss Ihnen oder uns spétestens drei Monate
vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein.

Sind Sie als Versicherungsnehmer mit der Kiindigung die-
ser Leistungsart nicht einverstanden, besteht fiir Sie das
Recht, den Vertrag innerhalb von einem Monat nach Erhalt
der Teilkiindigung insgesamt zu kindigen.

UN 2012 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung von Hilfeleistungen
mit Kostenubernahme (gilt bei SELEKTA® 50 PLUS)

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedin-
gungen AUB erbringen wir durch einen von uns beauftragten
Dienstleister bestimmte Hilfeleistungen, wenn die versicherte
Person zu Hause bei den gewdéhnlichen und regelméBig wieder-
kehrenden Verrichtungen des taglichen Lebens Hilfe bendtigt,
nach folgenden Bedingungen:
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1.1.2

1.1.3

Art der Leistung:

Bei den im Folgenden beschriebenen Leistungen handelt
es sich um Informations- bzw. Organisationsleistungen.
Wir informieren Sie umfassend und benennen Ihnen ggf.
spezielle Dienstleister, die die vorgenannten Dienstleistun-
gen durchfiihren. Die Leistungserbringung selbst sowie die
KostenlUbernahme flr die Durchfiihrung der Leistungen
(siehe jedoch Ziffer 1.3 Organisation und Kostenlber-
nahme von Hilfeleistungen) erfolgt nicht durch uns. Daher
kénnen wir keine Haftung fur die jeweiligen Leistungs-
erbringer tbernehmen.

Informationsleistungen

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die folgenden Leistungen werden unabhéngig von einem
Unfallereignis erbracht. Voraussetzung ist lediglich ein
bestehender Versicherungsvertrag.

Die Leistungen werden ausschlieBlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht. Halt sich die versicherte
Person im Ausland auf, kdnnen fiir die Zeit des Auslands-
aufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht werden.
Dauer der Leistung:

Die Informationsleistungen werden erbracht, solange der
Versicherungsvertrag besteht und die Beitrége laufend
bezahlt sind.

Umfang der Leistung:

Zusendung von Formularen

- Patientenverfligung

— Vorsorgevollmacht

Benennung eines Pflegedienstes

Benennung eines Pflegedienstes in Ihrer Region oder in
der Nahe lhres Wohnortes. Sind mehrere Pflegedienste in
der N&he verfligbar, werden mehrere benannt.
Informationen zu Wellness- und Gesundheitsreisen
Benennung von speziellen Wellness-Reiseveranstaltern
und Wellness-Hotels sowie Reiseveranstaltern von
Gesundheitsreisen.

Informationen zu Erndhrung und Sportvereinen
Zusendung einer Auflistung mit Tipps zur gesunden
Ern&hrung. Diese Leistung beinhaltet keine Erndhrungs-
beratung.

Benennung von Sportvereinen in lhrer Region oder in der
Nahe lhres Wohnortes.
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1.23

Reiseinformationsleistungen

— Informationen Uber Impf- und Gesundheitsbestimmun-
gen

Informationen Uber Ein- und Durchreise, Visabestim-
mungen

Informationen Uber Devisenbestimmungen, Wahrungen
Informationen Uber Fremdenverkehrsémter

Nennung von Reiseblros

Informationen Uber diplomatische und konsularische
Vertretungen.

Informationen zur Zusammenstellung einer senioren-
gerechten Reiseapotheke

Zusendung einer Auflistung von frei verk&uflichen Medi-
kamenten fir eine seniorengerechte Reiseapotheke. Die
Leistung beinhaltet keine medizinische Beratung zu Medi-
kamenten.

Benennung eines Anbieters von Hausnotrufanlagen
Benennung eines Dienstleisters von Hausnotrufanlagen
am Wohnsitz der versicherten Person. Bei Verflgbarkeit
mehrerer Dienstleister am Wohnort der versicherten Per-
son werden max. 3 benannt.

Organisationsleistungen

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die folgenden Leistungen werden erbracht, wenn die ver-
sicherte Person einen Unfall erlitten hat. Im Schadenfall
ermitteln wir lhren konkreten unfallbedingten Bedarf fir
die einzelnen Hilfeleistungen und leiten diesen an einen
entsprechenden Dienstleister weiter. Der jeweilige Dienst-
leister erstellt Innen ein Angebot. Die Kosten flr diese
Dienstleistung selbst werden von der versicherten Person
getragen.

Die Leistungen werden ausschlieBlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht. Halt sich die versicherte
Person im Ausland auf, kénnen fir die Zeit des Auslands-
aufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht werden.
Dauer der Leistung:

Diese Leistungen kénnen langstens fir ein Jahr — vom
Unfalltag an gerechnet — beansprucht werden.

Umfang der Leistung:

Organisation der Reinigung der Wohnung

Organisation einer Reinigungskraft fir die Wohnung der
versicherten Person.

Organisation der Versorgung der Wésche

Organisation einer Hilfe, die fir die versicherte Person
Aufgaben wie das Waschen und Trocknen, Biigeln, Aus-
bessern, Sortieren und Aufrdumen der Wésche sowie die
Schuhpflege erledigt.



1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Organisation eines Men(i-Services

Organisation einer Essenslieferung nach vorheriger Aus-

wahl durch einen Sozialdienst. Je nach Verflgbarkeit tag-

liche oder wochentliche Anlieferung.

Organisation eines Einkaufsdienstes

Organisation einer Einkaufshilfe, die der versicherten Per-

son Einkdufe des taglichen Bedarfs und Arzneimittel

besorgt, ggf. die Einkaufszettel zusammenstellt und die
eingekauften Lebensmittel unterbringt und versorgt.

Organisation der Begleitung zu Arzt- und Behdrdengéngen

Organisation einer Begleitperson der versicherten Person

zu Arzt- und Behdrdengéangen.

Organisation einer Hausnotrufanlage

Organisation der Installation einer Hausnotrufanlage in der

Wohnung der versicherten Person. Sofern verfugbar, wer-

den der versicherten Person mehrere Anbieter zur Aus-

wahl benannt.

Organisation einer Pflegeschulung

Organisation einer Pflegeschulung fiir die Angehérigen der

versicherten Person.

Organisation der Unterbringung von Haustieren

Haustiere sind die im gemeinsamen Haushalt mitlebenden

Kleintiere: Hunde — auBer Kampfhunde —, Katzen, Vogel,

Nagetiere — auBer Ratten —, Fische und Schildkréten. Die

Organisation der Unterbringung ist nur moglich, wenn das

Tier einen glltigen Impfpass besitzt, keine ansteckenden

Krankheiten und/oder Parasitenbefall aufweist.

Je nach regionaler Verfligbarkeit wird eine Tierpension in

Wohnortnéhe organisiert oder eine Person vermittelt, die

die Betreuung des Haustieres in der Wohnung der ver-

sicherten Person Ubernimmt. Der versicherten Person
werden je nach Verflgbarkeit eine oder mehrere Unter-
bringungsmaoglichkeiten genannt.

Organisation und Kosteniibernahme von

Hilfeleistungen

Die nachfolgend benannten Leistungen werden durch

einen von uns beauftragten Dienstleister erbracht. Die

Kosten werden vom Versicherer getragen.

Voraussetzungen fiir die Leistung:

- die versicherte Person hat einen Unfall im Sinne von
Ziffer 1.3 AUB erlitten und der konkrete Hilfebedarf ist
bei einem Gesprach durch einen Dienstleister vor Ort
festgestellt worden. Der Hilfebedarf muss auf den Unfall
zurtickzufihren sein.

— Die Leistungen werden ausschlieBlich innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erbracht. Halt sich die ver-
sicherte Person im Ausland auf, kdnnen fir die Zeit des
Auslandsaufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht
werden. Die Kostentibernahme gilt nur fir Dienstleister,
die von uns beauftragt werden. Die Auswahl der Dienst-
leister erfolgt durch den Versicherer.

Dauer der Leistung:

Die Hilfeleistungen werden flr die Dauer der Hilfsbedrftig-

keit erbracht, langstens jedoch fur zehn Wochen. Der

Anspruch entsteht nach Abschluss der &rztlichen Akut-

bzw. Anschlussheilbehandlung (AHB). Dies gilt nicht fur

die Organisation der Unterbringung von Haustieren.

Dieser Anspruch entsteht bereits mit Eintritt des Unfalls.

Umfang der Leistung:

Der Umfang, die Dauer und die Haufigkeit der Leistung

richtet sich nach der Hilfsbedurftigkeit der versicherten

Person und wird von uns bzw. dem von uns beauftragten

Dienstleister, einem anerkannten Sozialdienst, bestimmt.

Reinigung der Wohnung

Alle 14 Tage wird der Ubliche Lebensbereich der Wohnung

im Ublichen Umfang gereinigt.

Reinigung

- des Wohnraumes

- des Badezimmers einschlieBlich Toilette

- der Kiche.

Trennen und Entsorgen des Abfalls.

Nicht Gegenstand dieser Leistung ist die Grundreinigung

der Wohnung.
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Versorgung der Wésche

Einmal wéchentlich werden Kleidung und Wésche der ver-

sicherten Person gewaschen und gepflegt.

Dazu zahlen:

— Waschen, sofern eine Waschmaschine im Haus der ver-
sicherten Person vorhanden ist,

— Trocknen

- Bugeln

— Ausbessern

— Sortieren und Einrdumen

— sowie Schuhpflege.

Mentiservice

Anlieferung von sieben Hauptmahlzeiten nach vorheriger

freier Auswahl aus dem MenUsortiment. Je nach regiona-

ler Verfigbarkeit tagliche Anlieferung von warmen Essen

oder wochentliche Anlieferung tiefgekhlt fir sieben Tage.

Einkaufsdienst

Bis zu zweimal pro Woche werden Einkaufe fiir die ver-

sicherte Person durchgefiihrt. Dazu z&hlen

— das Zusammenstellen des Einkaufszettels fir Gegen-
stande des téglichen Bedarfs

— das Einkaufen

— die Arzneimittelbesorgung

— Unterbringung und Versorgung der eingekauften Glter

- Hinweise zur GenieB- und Haltbarkeit von Lebens-
mitteln

— Hin- und Ricktransport der Wasche zur Reinigung.

Die Kosten fir die eingekauften Gegenstande tragt die

versicherte Person.

Begleitung zu Arzt- und Behdrdengédngen

Bis zu zweimal pro Woche wird die versicherte Person zu

Arzt- und Behdrdengéngen begleitet, wenn das person-

liche Erscheinen notwendig bzw. durch die Behérde an-

geordnet ist.

Installation einer Hausnotrufanlage

Der versicherten Person wird eine Hausnotrufanlage zur

Verfligung gestellt und in der Wohnung installiert, sofern

die erforderlichen technischen Voraussetzungen (Strom-

und Telefonanschluss) hierflr in der Wohnung vorhanden

sind. Uber die Hausnotrufanlage ist fir die versicherte

Person rund um die Uhr eine Notrufzentrale erreichbar, die

im Notfall entsprechende Hilfe veranlasst. Die versicherte

Person hat Anspruch auf die Grundausstattung der

Hausnotrufanlage.

Organisation und Kostenlibernahme der Unterbringung

von Haustieren

Haustiere sind die im Haushalt mitlebenden Kleintiere:

Hunde - auBer Kampfhunde —, Katzen, Vogel, Nagetiere —

auBer Ratten —, Fische und Schildkréten. Die Organisation

der Unterbringung ist nur méglich, wenn das Tier einen

gultigen Impfpass besitzt, keine ansteckenden Krank-

heiten und/oder Parasitenbefall aufweist.

Je nach regionaler Verfligbarkeit wird eine Tierpension in

Wohnortnéhe organisiert oder eine Person vermittelt, die

die Betreuung des Haustieres in der Wohnung der ver-

sicherten Person Gbernimmt. Zuséatzliche Kosten, die Uber

die Unterbringung hinausgehen, z. B. Tierarztbehandlung

bei Erkrankung des Haustieres wahrend der Unterbrin-

gung oder besondere Unterbringungswiinsche wie z. B.

Einzelunterbringung oder Zusatzausstattung, werden von

der versicherten Person getragen.

AuBerordentliches Kiindigungsrecht

Abweichend von Ziffer 10.2 der AUB haben Sie und wir
das Recht, diese Leistungen zum Ablauf des ersten oder
jedes darauffolgenden Versicherungsjahres zu kiindigen.
Die Kiindigung muss lhnen oder uns spatestens drei
Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugegangen sein.

Sind Sie als Versicherungsnehmer mit der Kiindigung die-
ser Leistungsart nicht einverstanden, besteht fiir Sie das
Recht, den Vertrag innerhalb von einem Monat nach Erhalt
der Teilkiindigung insgesamt zu kiindigen.



UN 2013 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung von Hilfeleistungen
mit Kostenubernahme bei Reisen (gilt bei SELEKTA® 50 PLUS)

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedin-
gungen (AUB), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen
nicht etwas anderes ergibt.

1

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Leistungsumfang

Der Versicherer erbringt nach Eintritt eines Schadenfalles
im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die im ein-
zelnen aufgeflhrten Leistungen unverziglich nach ihrer
Feststellung als Hilfeleistung oder als Ersatz fir vom Ver-
sicherungsnehmer aufgewandte Kosten:

Ersatz von Reisedokumenten

Gerat auf einer Reise im Ausland ein flr diese benétigtes
Dokument in Verlust, ist der Versicherer bei der Ersatz-
beschaffung behilflich und Ubernimmt die hierbei anfal-
lenden Gebuhren.

Ersatz von Zahlungsmitteln

Gerét der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Aus-
land infolge des Verlustes von Zahlungsmitteln in eine
finanzielle Notlage, stellt der Versicherer die Verbindung
zur Hausbank des Versicherungsnehmers her. Ist die
Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stun-
den nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag
moglich, kann der Versicherungsnehmer vom Versicherer
einen Betrag bis zu 1.500 EUR je Schadenfall in Anspruch
nehmen.

Dieser Betrag ist vom Versicherungsnehmer binnen
eines Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe
an den Versicherer zurlickzuzahlen.

Vermittlung arztlicher Betreuung

Erkrankt der Versicherungsnehmer auf einer Reise im
Ausland, informiert der Versicherer ihn auf Anfrage Uber
die Mdglichkeiten &rztlicher Versorgung und stellt, soweit
erforderlich, die Verbindung zwischen dem Hausarzt des
Versicherungsnehmers und dem diesen behandelnden
Arzt oder Krankenhaus her und tragt die hierdurch ent-
stehenden Kosten.

Arzneimittelversand

Ist der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung seiner
Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die
an seinem Aufenthaltsort oder in dessen Nahe nicht er-
héltlich sind und flr die es dort auch kein Ersatzpraparat
gibt, dringend angewiesen, sorgt der Versicherer nach
Abstimmung mit dem Hausarzt fiir die Zusendung und
tragt die hierdurch entstehenden Kosten. Voraussetzung
ist, dass keine Einfuhrbeschrankungen bestehen. Kosten
fur eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels
sowie dessen Verzollung werden dem Versicherungs-
nehmer erstattet. Die Kosten fur das Arzneimittel selbst
tragt der Versicherungsnehmer.

Kosten fiir Krankenbesuch

Muss sich der Versicherungsnehmer auf einer Reise
infolge Erkrankung langer als zwei Wochen in einem
Krankenhaus aufhalten, zahlt der Versicherer die Fahrt-
und Ubernachtungskosten fiir Besuche durch eine nahe-
stehende Person bis zur Hohe von 500 EUR je Schaden-
fall.

Krankenriicktransport

Muss der Versicherungsnehmer infolge Erkrankung auf
einer Reise an seinen stédndigen Wohnsitz zurticktran-
sportiert werden, sorgt der Versicherer fiir die Durch-
fuhrung des Ricktransportes und tragt die hierdurch
entstehenden Kosten. Art und Zeitpunkt des Riicktrans-
portes missen medizinisch notwendig sein. Die Leistung
des Versicherers erstreckt sich auch auf die Begleitung
des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitater, wenn
diese behdrdlich vorgeschrieben ist. AuBerdem trégt der
Versicherer die bis zum Rucktransport entstehenden,
durch die Erkrankung bedingten Ubernachtungskosten,
jedoch flr héchstens drei Nachte bis zu je 50 EUR pro
Person.

Riickholung von Kindern bzw. Enkelkindern

Kdénnen mitreisende Kinder/Enkelkinder unter 16 Jahren
auf einer Reise infolge Todes oder Erkrankung des Ver-
sicherungsnehmers weder von diesem noch von einem
anderen Familienangehdrigen betreut werden, sorgt der
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1.8

1.9

1.12

1.14.1

1.14.2

Versicherer flr deren Abholung und Rickfahrt mit einer
Begleitperson zu ihrem standigen Wohnsitz und tragt die
hierdurch entstehenden Kosten. Die Kostenerstattung
erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahn-
kilometern bis zur Hohe der Bahnkosten 2. Klasse, bei
groBerer Entfernung bis zur Hohe der Bahnkosten 1. Klasse
oder der Liegewagenkosten jeweils einschlieBlich Zu-
schlagen sowie flr nachgewiesene Taxifahrten bis zu

25 EUR.

Hilfe im Todesfall

Stirbt der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Aus-
land, sorgt der Versicherer nach Abstimmung mit den
Angehtrigen flr die Bestattung im Ausland oder fur die
Uberfuihrung in die Bundesrepublik Deutschland und
tragt die hierdurch jeweils entstehenden Kosten.
Kostenerstattung bei Reiseabbruch

Ist dem Versicherungsnehmer die planméaBige Beendi-
gung seiner Auslandsreise infolge Todes oder schwerer
Erkrankung eines Mitreisenden oder eines nahen Ver-
wandten bzw. wegen erheblicher Schadigung seines
Vermdgens nicht oder nur zu einem anderen als dem
urspriinglich vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, wer-
den die im Verhéltnis zur urspriinglich geplanten Riick-
reise entstehenden hdheren Fahrtkosten bis zu 2.500 EUR
je Schadenfall Gbernommen.

Reiseriickrufservice

Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines nahen
Verwandten des Versicherungsnehmers oder infolge
erheblicher Schadigung seines Vermdgens dessen Ruck-
ruf von einer Reise durch Rundfunk als notwendig, wer-
den die erforderlichen MaBnahmen vom Versicherer in
die Wege geleitet und die hierdurch entstehenden Kosten
Ubernommen.

Telefongesprache mit dem Versicherer

Flr Telefongesprache, die der Versicherungsnehmer
und/ oder sonstige mitversicherte Personen gemafi
Ziffer 3 anlasslich einer erstattungspflichtigen Hilfeleis-
tung mit dem Versicherer fihren, erstattet der Versiche-
rer Kosten bis insgesamt 25 EUR je Versicherungsfall.
Riicktransport von Haustieren

Kdnnen auf einer Fahrt oder Reise der mitgefiihrte Hund
und/oder die mitgefiihrte Katze infolge Todes, Erkran-
kung oder Verletzung des Versicherungsnehmers und/
oder sonstiger mitversicherter Personen gemaR Ziffer 3
nicht mehr von diesen versorgt werden, vermittelt der
Versicherer den Heimtransport der Tiere und tragt die
hierflir entstehenden Kosten.

Ist nach dem Heimtransport eine Weiterversorgung nicht
mdglich, vermittelt der Versicherer eine anderweitige
Unterbringung und Versorgung der Tiere und tragt die
hierdurch entstehenden Kosten fir hdchstens zwei
Wochen.

Strafverfolgung im Ausland

Wird der Versicherungsnehmer und/oder sonstige mit-
versicherte Personen gemaB Ziffer 3 auf einer Reise im
Ausland inhaftiert oder wird ihnen Haft angedroht, streckt
der Versicherer die in diesem Zusammenhang entstehen-
den Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten bis zu
500 EUR sowie eine von den Behdrden verlangte Straf-
kaution bis zu 2.500 EUR vor. Der verauslagte Betrag ist
vom Versicherungsnehmer binnen eines Monats nach
dem Ende der Reise in einer Summe an den Versicherer
zuriickzuzahlen.

Allgemeine Hilfeleistungen bei Auslandsreisen in
besonderen Notlagen

Zusétzlich zu den Leistungen gemaB Ziffer 1.13 erbringt
der Versicherer bei einem Schadenfall auf einer Reise im
Ausland auf Anfrage folgende Hilfeleistungen:
Benennung und Vermittlung eines Kontaktes zu Dolmet-
schern, Rechtsanwalten, Sachverstandigen usw.
Beratung im Aufenthaltsland fiir das richtige Verhalten
gegeniber Behdrden.

Hilfeleistung in besonderen Notféllen

Gerat der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Aus-
land in eine besondere Notlage, die in den Ziffern 1.1 bis
1.14 nicht geregelt ist und zu deren Beseitigung Hilfe



2.2

2.3

2.4

2.5

notwendig ist, um erheblichen Nachteil fir seine Gesund-
heit oder sein Vermdgen zu vermeiden, werden die erfor-
derlichen MaBnahmen veranlasst und die hierdurch
entstehenden Kosten bis zu 250 EUR je Schadenfall
Ubernommen. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht-
oder Schlechterflllung von Vertrégen, die vom Versiche-
rungsnehmer abgeschlossen wurden, sowie Wieder-
beschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstat-
tet.

Geltungsbereich / Reisebegriff / Subsidiaritat

Die Versicherung gilt fiir Europa im geographischen
Sinne, die auBereuropéischen Anliegerstaaten des
Mittelmeeres sowie die Kanarischen Inseln, die Azoren,
Madeira, Malta oder Zypern oder — soweit vereinbart —
weltweit.

Reise ist jede Abwesenheit vom stédndigen Wohnsitz bis
zu einer Héchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als
sténdiger Wohnsitz gilt der inldndische Ort, an dem der
Versicherungsnehmer behérdlich gemeldet ist und sich
Uberwiegend aufhalt.

Hat der Versicherungsnehmer aufgrund der Leistung des
Versicherers Kosten erspart, die er ohne den Schaden-
eintritt hatte aufwenden missen, kann der Versicherer
seine Leistung um einen Betrag in Hohe dieser Kosten
klrzen.

Hat der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Scha-
denfalles neben den Anspriichen auf Leistungen des
Versicherers auch Erstattungsanspriiche gleichen Inhalts
gegen Dritte, kann er insgesamt keine Entschadigung
verlangen, die seinen Gesamtschaden Ubersteigt.
Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist
oder eine Entschadigung aus anderen Versicherungs-
vertrdgen beansprucht werden kann, gehen diese Leis-
tungsverpflichtungen vor. Soweit aus anderen Versiche-
rungsvertragen Entschadigung beansprucht werden
kann, steht es dem Versicherungsnehmer frei, welchem
Versicherer er den Schadenfall meldet. Meldet er ihn an
unsere Gesellschaft, werden wir im Rahmen der Hilfe-
leistungen mit Kostenlibernahme bei Auslandsreisen in
Vorleistung treten.

3.2

4.2

4.3

Versicherte Personen

Versicherungsschutz besteht fir den Versicherungsneh-
mer und fUr den mit dem Versicherungsnehmer in haus-
licher Gemeinschaft lebenden Ehegatten oder Lebens-
partner und die minderjéhrigen Kinder/Enkelkinder der
versicherten oder mitversicherten Personen.

Alle fir den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen gelten sinngemaB flr die mitversicherten Per-
sonen.

Ausschliisse

Es besteht kein Versicherungsschutz,

wenn das Ereignis, aufgrund dessen der Versicherer in
Anspruch genommen wird (Schadenfall) durch eine
Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reise-
beginn erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetre-
ten ist, verursacht wurde,

wenn der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie vom
stédndigen Wohnsitz des Versicherungsnehmers entfernt
ist,

wenn die versicherte Person die Voraussetzungen fir die
Erhebung des Anspruchs auf versicherte Leistungen vor-
satzlich herbeigefuhrt hat.

AuBerordentliches Kiindigungsrecht

Abweichend von Ziffer 11.2 AUB haben Sie und wir das
Recht, diese Leistungen zum Ablauf des ersten oder
jedes darauffolgenden Versicherungsjahres zu kiindigen.
Die Kiindigung muss Ihnen oder uns spatestens drei
Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugegangen sein.

Sind Sie als Versicherungsnehmer mit der Kiindigung
dieser Leistungsart nicht einverstanden, besteht fiir Sie
das Recht, den Vertrag innerhalb von einem Monat nach
Erhalt der Teilkiindigung insgesamt zu kiindigen.

UN 2105 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung einer Unfallpflegerente mit
doppelter Leistung ab 75 % Invaliditat und dreifacher Leistung ab 90 % Invaliditat

Erganzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen (AUB) leisten wir eine Unfall-Pflegerente nach
folgenden Bedingungen:

1

4.2

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die Voraussetzungen fiir eine Invaliditatsleistung sind
nach Ziffer 2.1.1 AUB gegeben.

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer
2.1.2.2.4 und Ziffer 3 AUB ermittelten und im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachtragen aufgefuhrten Min-
destinvaliditatsgrad gefuhrt.

Hohe der Leistung:

Wir zahlen die Unfall-Pflegerente in Hohe der vereinbarten
Versicherungssumme. Vereinbarte progressive Invaliditats-
staffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditatsfall
bleiben fiir die Hohe der Leistung unbericksichtigt.

Verdopplung oder Verdreifachung der Leistung:

Fihrt der Unfall zu einem Invaliditatsgrad von mindestens
— 75 % zahlen wir die doppelte

— 90 % zahlen wir die dreifache

Unfall-Pflegerente.

Beginn und Dauer der Leistung:

Die Unfall-Pflegerente zahlen wir ab dem 13. Monat nach
dem Unfall monatlich im voraus.

Die Unfall-Pflegerente wird bis zum Ende des Monats ge-
zahlt, in dem

4.3

4.4

4.5

12—

— wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 7.4 AUB vor-
genommene Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditatsgrad unter den im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachtragen aufgefiihrten Min-
dest-Invaliditédtsgrad gesunken ist oder

— die versicherte Person stirbt.

Die Verdopplung der Unfall-Pflegerente entféllt, zum Ende

des Monats, in dem wir Ihnen mitteilen, dass eine nach

Ziffer 7.4 AUB vorgenommene Neubemessung ergeben

hat, dass der unfallbedingte Invaliditdtsgrad unter 75 %

gesunken ist.

Die Verdreifachung der Unfall-Pflegerente entfallt, zum

Ende des Monats, in dem wir lhnen mitteilen, dass eine

nach Ziffer 7.4 AUB vorgenommene Neubemessung er-

geben hat, dass der unfallbedingte Invaliditatsgrad unter

90 % gesunken ist.

Wir sind zur Uberpriifung der Voraussetzungen flr den

Rentenbezug berechtigt, Lebensbescheinigungen anzu-

fordern. Wenn Sie uns diese nicht unverziglich Gbersen-

den, ruht die Rentenzahlung ab der nachsten Falligkeit.

Erléschen des Versicherungsschutzes bei Bezug der
Unfall-Pflegerente

Ergénzend zu Ziffer 11 AUB enden der gesamte Versiche-
rungsschutz und die Beitragszahlung flr die versicherte
Person am Schluss des Monats, in dem flir diese erstmals
ein Anspruch auf Zahlung einer Unfall-Pflegerente besteht.



UN 2204 - Besondere Bedingungen flr die Versicherung einer Unfall-Sofortrente

Erganzend zu Ziffer 2 der Alilgemeinen Unfallversicherungs- 3 Beginn und Dauer der Leistung:

Bedingungen (AUB) leisten wir eine Unfall-Sofortrente nach 3.1 Die Unfall-Sofortrente zahlen wir riickwirkend ab Beginn

folgenden Bedingungen: des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat monatlich

im voraus.

1 Voraussetzungen fiir die Leistung: 3.2 Die Unfall-Sofortrente wird bis zum Ende des Monats
Nach facharztlicher Soforteinschatzung wird festgestellt, gezahlt, in dem
dass bei der versicherten Person die Voraussetzungen fiir — wir Ihnen mitteilen, dass der nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis
eine Invaliditatsleistung nach Ziffer 2.1.1 AUB gegeben Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 3 AUB ermittelte unfallbedingte
sind und der Unfall voraussichtlich zu einem nach Ziffer Invaliditatsgrad unter den im Versicherungsschein oder
2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 3 AUB zu ermitteln- seinen Nachtragen aufgeflhrten Invaliditdtsgrad gesun-
den und im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen ken ist oder
aufgeftihrten Mindestinvaliditatsgrad fihren wird. — die versicherte Person stirbt.

3.3 Die Unfallsofortrente wird langstens fir 12 Monate, vom

2 Hohe der Leistung: Unfalltag an gerechnet, gezahit.
Wir zahlen die Unfall-Sofortrente in Hohe der vereinbarten 3.4  Zahlen wir eine lebenslange Unfall-Pflegerente, ohne dass
Versicherungssumme. bisher eine Unfall-Sofortrente geleistet wurde, zahlen wir
Vereinbarte progressive Invaliditétsstaffeln oder sonstige die Unfall-Sofortrente nach.

Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fur die Héhe der
Leistung unbertcksichtigt.

UN 4001 — Besondere Bedingungen fur die Mitwirkung von Krankheiten
oder Gebrechen

Abweichend von Ziffer 3 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen unterbleibt die Minderung des
Invaliditatsgrades oder der Leistung, wenn der Mitwirkungs-
anteil durch Krankheiten oder Gebrechen weniger als 35 %
betragt.

UN 4002 — Besondere Bedingungen fur Unfélle durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Medikamente

Abweichend von Ziffer 5.1.1 der vereinbarten Allgemeinen Unfall- Die unmittelbaren Schaden durch den Herzinfarkt, Schlaganfall
versicherungs-Bedingungen besteht Versicherungsschutz fiir oder verordneten Medikamente selbst sind vom Versicherungs-
Unfalle infolge von Geistes- oder Bewusstseinsstérungen, wenn schutz ausgeschlossen.

diese durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder verordnete Medika-
mente verursacht waren.

UN 4003 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung einer Rehamaflnahme

Ergénzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver- und nimmt die Buchung der MaBnahme vor. Im Anschluss
sicherungs-Bedingungen leisten wir eine Beihilfe zu einer wird die vereinbarte Versicherungssumme gezahlt.
RehabilitationsmaBnahme nach folgenden Bedingungen: 1.3 Wird die RehabilitationsmaBnahme nicht durchgefiihrt,
kénnen wir die ausgezahlte Summe zuritickfordern.
1 Voraussetzungen fiir die Leistung: 1.4 Bei einer RehabilitationsmaBnahme im Anschluss an den
1.1 Bei der versicherten Person wird Krankenhausaufenthalt (Anschlussheilbehandlung)
— in einer unserer Partnerkliniken besteht kein Anspruch auf diese Leistung.
— wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen
Gesundheitssschadigung oder deren Folgen 2 Héhe der Leistung:
- am tragenden Stltzapparat®) Die RehabilitationsmaBnahme wird in Hhe der vereinbar-
— innerhalb von zwolf Monaten nach dem Unfall ten Versicherungssumme einmal je Unfall bezuschusst.
— eine nach einem speziellen Programm auf die Ver- Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, besteht kein
letzungsfolgen abgestimmte, altersentsprechende Anspruch auf die Versicherungssumme.

— mindestens zehntagige stationare
RehabilitationsmaBnahme durchgefiihrt. Ein medizinischer
Nachweis Uber die Méglichkeit der Besserung der Unfall-

folgen durch diese MaBnahme hat uns vorgelegen. *) Zum tragenden Stltzapparat zahlen die Wirbelsaule, das
1.2 Die versicherte Person wéhlt aus der von uns Ubersandten Becken und die unteren Extremitaten, aber nicht die FliiBe
Liste qualitatsgesicherter Partnerkliniken eine Klinik aus isoliert.

-13-



UN 4080 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung einer Invaliditats-Kapital-
leistung ab 50 % Invaliditat mit doppelter Leistung ab 75 % Invaliditat und dreifacher
Leistung ab 90 % Invaliditat

Erganzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver- 2 Hohe der Leistung:
sicherungs-Bedingungen (AUB) leisten wir eine Invaliditats- Wir zahlen die Invaliditéts-Kapitalleistung in H6he der ver-
Kapitalleistung nach folgenden Bedingungen: einbarten Versicherungssumme.
Vereinbarte progressive Invaliditatsstaffeln oder sonstige

1 Voraussetzungen fiir die Leistung: Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben fiir die Hohe der

Die Voraussetzungen fiir eine Invaliditatsleistung sind Leistung unberiicksichtigt.

nach Ziffer 2.1.1 AUB gegeben. Verdopplung oder Verdreifachung der Leistung

Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer Fdhrt der Unfall zu einem Invaliditdtsgrad von mindestens

2.1.2.2.4 und Ziffer 3 AUB ermittelten und im Versiche- — 75 % zahlen wir die doppelte

rungsschein oder seinen Nachtragen aufgefuhrten Min- — 90 % zahlen wir die dreifache

destinvaliditatsgrad gefuhrt. Invaliditats-Versicherungssumme.

UN 4122 — Besondere Bedingungen fur die Unfallversicherung mit progressiver
Invaliditatsstaffel 225 %

Ergénzend zu Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der vereinbarten Allgemei-
nen Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung der
Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde gelegt:

Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin %
grad in % von der Invaliditats- | gradin % von der Invaliditéts- grad in % von der Invaliditdts- | gradin % von der Invaliditats-
grundsumme grundsumme grundsumme grundsumme

1 bis 25 1 bis 25 44 63 63 114 82 171

26 27 45 65 64 117 83 174

27 29 46 67 65 120 84 177

28 31 47 69 66 123 85 180

29 33 48 71 67 126 86 183

30 35 49 73 68 129 87 186

31 37 50 75 69 132 88 189

32 39 51 78 70 135 89 192

33 41 52 81 71 138 90 195

34 43 53 84 72 141 91 198

35 45 54 87 73 144 92 201

36 47 55 90 74 147 93 204

37 49 56 93 75 150 94 207

38 51 57 96 76 153 95 210

39 53 58 99 77 156 96 213

40 55 59 102 78 159 97 216

41 57 60 105 79 162 98 219

42 59 61 108 80 165 99 222

43 61 62 111 81 168 100 225
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UN 4123 — Besondere Bedingungen fur die Unfallversicherung mit progressiver
Invaliditatsstaffel 300 %

Erganzend zu Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der vereinbarten Allgemei-

nen Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung der

Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde gelegt:

Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin %
grad in % von der Invaliditats- | gradin % von der Invaliditats- grad in % von der Invaliditats- | gradin % von der Invaliditats-
grundsumme grundsumme grundsumme grundsumme

1 bis 25 1 bis 25 44 82 63 152 82 228

26 28 45 85 64 156 83 232

27 31 46 88 65 160 84 236

28 34 47 91 66 164 85 240

29 37 48 94 67 168 86 244

30 40 49 97 68 172 87 248

31 43 50 100 69 176 88 252

32 46 51 104 70 180 89 256

33 49 52 108 71 184 90 260

34 52 53 112 72 188 91 264

35 55 54 116 73 192 92 268

36 58 55 120 74 196 93 272

37 61 56 124 75 200 94 276

38 64 57 128 76 204 95 280

39 67 58 132 77 208 96 284

40 70 59 136 78 212 97 288

41 73 60 140 79 216 98 292

42 76 61 144 80 220 99 296

43 79 62 148 81 224 100 300

UN 4135 — Besondere Bedingungen fur die Unfallversicherung mit progressiver
Invaliditatsstaffel 350 %

Erganzend zu Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der vereinbarten Allgemei-

nen Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung der

Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde gelegt:

Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin %
gradin % von der Invaliditdts- | gradin % von der Invaliditats- grad in % von der Invaliditadts- | grad in % von der Invaliditats-
grundsumme grundsumme grundsumme grundsumme

1 bis 25 1 bis 25 44 82 63 165 82 260

26 28 45 85 64 170 83 265

27 31 46 88 65 175 84 270

28 34 47 91 66 180 85 275

29 37 48 94 67 185 86 280

30 40 49 97 68 190 87 285

31 43 50 100 69 195 88 290

32 46 51 105 70 200 89 295

33 49 52 110 71 205 90 300

34 52 53 115 72 210 91 305

35 55 54 120 73 215 92 310

36 58 55 125 74 220 93 315

37 61 56 130 75 225 94 320

38 64 57 135 76 230 95 325

39 67 58 140 77 235 96 330

40 70 59 145 78 240 97 335

41 73 60 150 79 245 98 340

42 76 61 155 80 250 99 345

43 79 62 160 81 255 100 350
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UN 4150 — Besondere Bedingungen fur die Unfallversicherung mit progressiver
Invaliditatsstaffel 500 %

Erganzend zu Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der vereinbarten Allgemei-

nen Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung der

Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde gelegt:

Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin %
grad in % von der Invaliditits- | gradin % von der Invaliditats- grad in % von der Invaliditdts- | gradin % von der Invaliditats-
grundsumme grundsumme grundsumme grundsumme

1 bis 25 1 bis 25 44 120 63 241 82 374

26 30 45 125 64 248 83 381

27 35 46 130 65 255 84 388

28 40 47 135 66 262 85 395

29 45 48 140 67 269 86 402

30 50 49 145 68 276 87 409

31 55 50 150 69 283 88 416

32 60 51 157 70 290 89 423

33 65 52 164 71 297 90 430

34 70 53 171 72 304 91 437

35 75 54 178 73 311 92 444

36 80 55 185 74 318 93 451

37 85 56 192 75 325 94 458

38 90 57 199 76 332 95 465

39 95 58 206 7 339 96 472

40 100 59 213 78 346 97 479

41 105 60 220 79 353 98 486

42 110 61 227 80 360 99 493

43 115 62 234 81 367 100 500

UN 4154 — Besondere Bedingungen fur die Unfallversicherung mit progressiver
Invaliditatsstaffel 540 %

Ergénzend zu Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der vereinbarten Allgemei-

nen Unfallversicherungs-Bedingungen wird der Berechnung der

Invaliditatsleistung folgende Tabelle zugrunde gelegt:

Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin % Invaliditats- | Leistungin %

gradin % von der Invaliditats- | gradin % von der Invaliditats- grad in % von der Invaliditats- | gradin % von der Invaliditats-
grundsumme grundsumme grundsumme grundsumme

1 bis 25 1 bis 25 60 bis 69 | 200 86 280 94 320

26 28 70 bis 80 | 250 87 285 95 325

27 31 81 255 88 290 96 368

28 34 82 260 89 295 97 411

29 37 83 265 90 300 98 454

30 bis 39 70 84 270 91 305 99 497

40 bis49 | 100 85 275 92 310 100 540

50 bis 59 | 150 93 315
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UN 4170 — Besondere Bedingungen zur Geltendmachung der Invaliditatsleistung

Abweichend von Ziffer 2.1.1.1 der vereinbarten Allgemeinen

Unfallversicherungs-Bedingungen muss die Invaliditat

— innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall eingetreten sein
und

— spétestens vor Ablauf einer Frist von weiteren 6 Monaten
von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen geltend
gemacht werden.

UN 4174 — Besondere Bedingungen fur die Zahlung der Invaliditatsleistung

bei Diagnosestellung

In teilweiser Abweichung von Ziffer 2.1.1.1 der vereinbarten
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen bezahlen wir die
Invaliditatsleistung in folgenden Fallen bereits bei der Stellung
der Diagnose zu dem genannten Invaliditatsgrad:

Diagnose

Anteil am Wert der vereinbarten Gliedertaxe

Komplette Kreuzbandruptur

1/10 des Wertes fiir das Bein Uber der Mitte des Oberschenkels

Fersenbeinfraktur

2/10 des Wertes flir den FuB

Sprunggelenksfraktur

1/20 des Wertes fiir das Bein Uiber der Mitte des Oberschenkels

Komplette Schienbeinfraktur

1/7 des Wertes flir das Bein tber der Mitte des Oberschenkels

Kniescheibenfraktur

1/7 des Wertes flir das Bein tber der Mitte des Oberschenkels

Oberschenkelhalsfraktur

1/7 des Wertes flir das Bein Uber der Mitte des Oberschenkels

Verschobene Radiusfraktur oder Radiuskdpfchenfraktur

1/10 des Wertes flir den Arm

Oberarmkopffraktur

1/7 des Wertes flir den Arm

Kompressionsfraktur eines Wirbelkdrpers

10 % aus der vereinbarten Grundversicherungssumme
fur Invaliditat

Das Recht des Versicherten einen hdheren Invaliditatsgrad durch
ein arztliches Gutachten nachzuweisen, wird durch diese Bedin-
gung nicht eingeschrankt.

UN 4213 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung einer Unfall-Rente

Erganzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen (AUB) leisten wir eine Unfall-Rente
nach folgenden Bedingungen:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Die Voraussetzungen fiir eine Invaliditatsleistung sind
nach Ziffer 2.1.1 AUB gegeben.
Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer
2.1.2.2.4 und Ziffer 3 AUB ermittelten und im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachtragen aufgefuhrten Min-
dest-Invaliditatsgrad gefiihrt.
Fir die Feststellung des Invaliditatsgrades bleiben verein-
barte besondere Gliedertaxen unbericksichtigt.

2 Hohe der Leistung:
Wir zahlen die Unfall-Rente in Hohe der vereinbarten Ver-
sicherungssumme.
Vereinbarte progressive Invaliditdtsstaffeln oder sonstige
Mehrleistungen im Invaliditatsfall bleiben flr die Feststel-
lung der H6he der Leistung unberiicksichtigt.

3 Beginn und Dauer der Leistung:

3.1 Die Unfall-Rente zahlen wir
— rickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der

Unfall ereignet hat,
— monatlich im Voraus.

3.2 Die Unfall-Rente wird bis zum Ende des Monats gezahlt,
in dem
— die versicherte Person stirbt oder
— wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 7.4 AUB vor-

genommene Neubemessung ergeben hat, dass der
unfallbedingte Invaliditatsgrad unter den im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachtragen aufgefiihrten Min-
dest-Invaliditatsgrad gesunken ist.

3.3  Wir sind zur Uberprifung der Voraussetzungen fur den
Rentenbezug berechtigt, Lebensbescheinigungen anzu-
fordern. Wenn Sie uns diese Bescheinigung nicht unver-
zlglich Ubersenden, ruht die Rentenzahlung ab der nach-
sten Falligkeit.
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UN 4230 — Besondere Bedingungen zur Unfall-Rente bei Erweiterung auf eine Partner-

und Waisen-Rente

Ergadnzend zu den Besonderen Bedingungen flr die Versiche-
rung einer Unfall-Rente leisten wir eine Partner- und Waisen-
Rente nach folgenden Bedingungen:

1. Wenn der rentenberechtigte Versicherte — gleichglltig aus
welcher Ursache — verstirbt, wird die Unfall-Rente ab dem
folgenden Monat in eine Partner- und Waisen-Rente geén-
dert.

2. Sollte der Versicherte innerhalb eines Jahres an den
Folgen des Unfalles, ohne dass zuvor ein Anspruch auf
Unfall-Rente entstanden war, versterben, so wird die
Partner- und Waisenrente vom Unfalltag an gezahlt.

Partner-Rente

Die Partner-Rente betragt 60 % der Unfall-Rente.

Die Rente wird monatlich im voraus bis zum Ablauf des Monats
gezahlt, in dem die beglinstigte Person verstorben ist.
Beglnstigte Person ist der erbberechtigte Ehegatte oder der
eingetragene Lebenspartner des Versicherten, sofern vor dem
Unfall kein namentliches Bezugsrecht verfligt wurde. Nicht als
bezugsberechtigt eingesetzt werden kénnen mehrere Personen
gleichzeitig sowie juristische Personen.

Ist die beglinstigte Person um mehr als 10 Jahre jlinger als die
versicherte Person, so verringert sich die Partner-Rente fur
jedes volle Jahr, um den der Altersunterschied 10 Jahre Uber-
steigt, um 3 % ihres Betrages.

Fehlt ein glltiges Bezugsrecht oder verstirbt die beglnstigte
Person, bevor ein Anspruch auf Partner-Rente gestellt wurde, so
erfolgt stattdessen eine Kapitalleistung in Hohe des 100fachen
der Unfall-Rente zugunsten der Erben der versicherten Person.

Waisen-Rente

Die Waisen-Rente betragt 20 % der Unfall-Rente fiir jedes erb-
berechtigte Kind des Versicherten, insgesamt jedoch héchstens
40 % der Unfall-Rente.

Die Waisen-Rente wird monatlich im voraus bis zum Ablauf des
Monats gezahlt, in dem das jeweilige Kind das 18. Lebensjahr
vollendet.

Verstirbt der Bezieher der Partner-Rente, bevor die Kinder das
18.Lebensjahr vollendet haben, so erhéht sich die Waisen-Rente
von 20 % auf 40 %, insgesamt hochstens auf 100 % der Unfall-
Rente.

UN 4235 — Besondere Bedingungen zum Leistungsplus von 2 % zur Unfall- und

ggfs. Partner- und Waisen-Rente

Wir werden eine im Schadenfall zu zahlende Unfall-Rente ggfs.
einschlieBlich Partner- und Waisen-Rente, beginnend ab dem

2. Jahr nach dem Unfall, jahrlich jeweils um 2 % erhdhen. Die
jahrliche Erhdhung erfolgt insgesamt maximal flr 30 Jahre.

UN 4300 — Besondere Bedingungen fur Krankenhaustagegeld bei einer Heilbehand-
lung in gemischten Instituten mit Heilboehandlung und Rehabilitation

Ergénzend zu Ziffer 2.4.1 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen wird vereinbart:

Erfolgt die vollstationére Heilbehandlung in einem Institut, das so-
wohl der Heilbehandlung als auch der Rehabilitation dient, so
entfallt der Krankenhaustagegeldanspruch zumindest dann nicht

— wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt

oder

— wenn die Krankenanstalt das einzige Versorgungskrankenhaus
in der Umgebung des Wohnortes der versicherten Person ist.

UN 4301 K — Besondere Bedingungen fur die Versicherung des Haushaltshilfegeldes

Ergénzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen (AUB) leisten wir ein Haushaltshilfe-
geld nach folgenden Bedingungen:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Die versicherte Person hat sich wegen des Unfalles fr
mehr als 7 Tage in medizinisch notwendiger vollstationérer
Heilbehandlung befunden.
Diese Voraussetzungen werden von lhnen durch ein arzt-
liches Attest nachgewiesen.
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien, Erholungsheimen
und Kuranstalten gelten nicht als medizinisch notwendige
Heilbehandlung.

2 Héhe und Dauer der Leistung:
Wir zahlen das Haushaltshilfegeld in Hohe der vereinbar-
ten Versicherungssumme — auch bei mehreren stationa-
ren Krankenhausaufenthalten — fur jeden Unfall einmalig
als Kapitalbetrag.
Dabei wird Ziffer 3 AUB beriicksichtigt.

3 Gltigkeit
Fidr Kinderunfallversicherungen gelten diese Besonderen
Bedingungen erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf
den Erwachsenentarif nach Ziffer 6.1 der AUB, d. h. ab
dem Schluss des Versicherungsjahres, in dem das ver-
sicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.
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UN 4304 - Besondere Bedingungen fur Krankenhaustage- und Genesungsgeld

bei ambulanten Operationen

Abweichend von den Ziffern 2.4 und 2.5 der vereinbarten Allge-

meinen Unfallversicherungs-Bedingungen leisten wir das verein-
barte Krankenhaustage- und Genesungsgeld auch nach folgen-
den Bedingungen:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Die versicherte Person wird aufgrund eines Unfalles unter
Vollnarkose oder Regionalanasthesie, die zumindest an
einer ganzen Extremité&t erfolgt, operiert.

Hohe der Leistung:

Das vereinbarte Krankenhaustage- und Genesungsgeld
wird fir mindestens drei Tage gezahlt.

Wir leisten auch dann, wenn die unfallbedingte Operation
nach Ziffer 1 ambulant durchgefthrt und dadurch ein
Krankenhausaufenthalt vermieden wird.

UN 4307 — Besondere Bedingungen fUr das gestaffelte Schmerzensgeld

bei Knochenbrichen

Ergénzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen leisten wir bei vollstdndigen Frakturen
ein gestaffeltes Schmerzensgeld nach folgenden Bedingungen:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Die versicherte Person hat sich wegen des Unfalles und
einer vollstandigen Fraktur in medizinisch notwendiger
stationdrer und/oder ambulanter Heilbehandlung befun-
den.
Diese Voraussetzungen werden von lhnen durch ein arzt-
liches Attest nachgewiesen.
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien, Erholungsheimen
und Kuranstalten gelten nicht als medizinisch notwendige
Heilbehandlung.

Héhe der Leistung:

Die Héhe des Schmerzensgeldes bei Knochenbriichen
wird anhand nachstehender Tabelle ermittelt:

Vollstationar behandelter Knochenbruch (vollstédndige
Fraktur) mit einem ununterbrochenen Krankenhausaufent-
halt von

— mehr als 30 Tagen 100 % der Versicherungssumme
— 4 bis 30 Tagen 50 % der Versicherungssumme
— weniger als 4 Tagen 20 % der Versicherungssumme

AusschlieBlich ambulant

behandelter Knochenbruch 20 % der Versicherungssumme.
Das gestaffelte Schmerzensgeld wird einmal je Unfall er-
bracht.

UN 4309 - Besondere Bedingungen fUr die Versicherung einer Sofortleistung
bei Oberschenkel- und/oder Oberarmbruch

Ergénzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen (AUB) zahlen wir eine Sofortleistung
nach folgenden Bedingungen:

1 Voraussetzung fiir die Leistung:

1.1. Die versicherte Person hat sich den
— Oberschenkel (hierzu zahlt auch der Oberschenkelhals)

und/oder

— Oberarm (hierzu z&hlt auch der Oberarmkopf)
gebrochen.
Dabei ist es abweichend von Ziffer 1.3 der AUB unerheb-
lich, ob der Bruch durch eine plétzliche, &uBere Einwir-
kung entstanden ist.

1.2 Der Nachweis, dass eine solche Verletzung vorliegt, ist
von lhnen mittels eines facharztlichen Berichtes zu flihren.

1.3

1.4

1.5

Ihr Anspruch auf diese Leistung erlischt, wenn Sie diese
nicht innerhalb eines Jahres ab Diagnosestellung geltend
machen.

Tritt innerhalb eines Jahres an gleicher Stelle eine Refrak-
tur auf, wird diese Sofortleistung nur einmal bezahlt.
Sollte die versicherte Person sterben, bevor der Anspruch
auf die Sofortleistung geltend gemacht wurde, besteht
kein Anspruch auf die Leistung.

Héhe der Leistung:

Die Sofortleistung bei Oberschenkel- und/oder Oberarm-
bruch wird in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme
je Unfall nur einmal gezahlt.

UN 4310 — Besondere Bedingungen flr den Einschluss des kombinierten
Rooming-In-Geldes und Schulausfallgeldes in der Kinder-Unfallversicherung

Erganzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen (AUB) leisten wir nach folgenden
Bedingungen ein

1 Rooming-In-Geld
1.1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Das versicherte Kind
— hat bei Eintritt des Unfalles das 7. Lebensjahr noch
nicht vollendet

~-19-

— befindet sich wegen des Unfalles in medizinisch not-
wendiger vollstationérer Heilbehandlung

und

ein Erziehungsberechtigter Gbernachtet mit dem versicher-

ten Kind im Krankenhaus (Rooming-In).

Diese Voraussetzungen werden von lhnen durch ein arzt-

liches Attest nachgewiesen.



Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien, Erholungsheimen
und Kuranstalten gelten nicht als medizinisch notwendige
Heilbehandlung.

1.2 Ho6he und Dauer der Leistung:
Das Rooming-In-Geld zahlen wir langstens fur 1 Jahr —
vom Unfalltag an gerechnet — in Hohe der vereinbarten
Versicherungssumme fir jede Ubernachtung des Erzie-
hungsberechtigten im Krankenhaus. Dabei wird Ziffer 3
AUB berticksichtigt.

2 Schulausfaligeld
2.1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Das versicherte Kind
— hat bei Eintritt des Unfalles das 7. Lebensjahr vollendet
- kann wegen des Unfalles langer als 6 Wochen nicht am
Unterricht einer allgemeinbildenden Schule oder gleich-
gestellten Einrichtung teilnehmen, wobei mehrere Schul-
ausfalle desselben Unfalles wie ein ununterbrochener
Schulausfall gewertet werden.

2.2

2.3

Diese Voraussetzungen werden von lhnen durch ein arzt-
liches Attest und einer Bescheinigung der Schule nach-
gewiesen.

Ferien oder voriibergehende SchulschlieBung gelten nicht
als Schulausfall.

Hoéhe und Dauer der Leistung:

Das Schulausfallgeld zahlen wir ab der 7. Schulausfall-
woche flr jeden Schulausfalltag — langstens fiir 1 Jahr,
vom Unfalltag an gerechnet — in Héhe der vereinbarten
Versicherungssumme (Tagessatz). Dabei wird Ziffer 3 AUB
berticksichtigt.

Ende des Versicherungsschutzes:

Mit Beendigung der Anwendung des Kinder-Unfalltarifes
(siehe hierzu Ziffer 6 AUB) endet dieser Versicherungs-
schutz.

UN 4312 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung unfallbedingter Fehlgeburt

oder Neugeborenenverlust

Ergénzend zu Ziffer 1 und 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen (AUB) erbringen wir eine Leistung
unter den nachfolgend néher bezeichneten Bedingungen:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Die versicherte Person hat innerhalb einer wahrend der
Wirksamkeit des Vertrages eingetretenen und durch
Mutterpass nachgewiesenen Schwangerschaft nach der
16. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten oder
das lebend geborene Kind stirbt innerhalb von 10 Tagen
nach dem Unfall. Die Fehlgeburt wurde durch einen Unfall
gemaB Ziffer 1 AUB ausgelost.

Hohe der Leistung:

Beim Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 1 zahlen
wir die im Versicherungsschein genannte Versicherungs-
summe.

Die im Versicherungsschein genannte Versicherungs-
summe nimmt an einer fiir andere Leistungsarten verein-
barten planmaBigen Erhéhung von Leistung und Beitrag
nicht teil.

UN 4313 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung von Raububerfall

oder Geiselnahme

Ergénzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen (AUB) leisten wir Ersatz, wenn die ver-
sicherte Person auch ohne kérperliche Verletzungen Opfer eines
Raublberfalles oder einer Geiselnahme geworden ist.

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Der Raubtberfall oder die Geiselnahme wurden bei der
Polizei als strafbare Handlungen angezeigt und sind dort
protokolliert.

Hohe der Leistung:

Die Leistung erfolgt in Héhe der im Versicherungsschein
genannten Versicherungssumme.

Bestehen flr die versicherte Person bei unserer Gesell-
schaft mehrere Unfallversicherungen, kann diese Leistung
nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

UN 4315 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung von Hilfeleistung

bei Schwerverletzungen

Ergénzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-

sicherungs-Bedingungen leisten wir Ersatz bei Schwerverletzun-

gen nach folgenden Bedingungen:

Wir zahlen nach einem Unfall gemé&B den nachstehenden Bestim-

mungen eine Sofortleistung bei folgenden schweren Verletzun-

gen:

® Querschnittslahmung nach Schadigung des Riickenmarks

® Amputation mindestens des ganzen FuBes oder ganzen
Hand

® Schéadel-Hirn-Verletzung nach zweifelsfrei nachgewiesener
Hirnprellung (Contusion) oder Hirnblutung

® schwere Mehrfachverletzungen/Polytrauma
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— Fraktur an zwei langeren Réhrenknochen verschiedener

Kd&rperregionen (z. B. Bein- und Armbruch) oder

— gewebezerstérende Schaden an zwei inneren Organen

oder

— Kombination aus mindestens zwei der folgenden Ver-

letzungen:

Fraktur eines langen Réhrenknochens, Fraktur des
Beckens,

Fraktur der Wirbelsaule, gewebezerstorender Schaden
eines inneren Organs



® Verbrennungen Il. oder lll. Grades von mehr als 30 % der
Korperflache

® Erblindung oder hochgradige Sehbehinderung beider Augen;
bei Sehbehinderung Sehschérfe nicht mehr als 1/20.

Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalles.

Der Nachweis, dass eine schwere Verletzung vorliegt, ist von

Ihnen mittels eines &rztlichen Berichtes zu flhren.

Ihr Anspruch auf diese Leistung erlischt, wenn Sie diese nicht
innerhalb eines Jahres, vom Unfalltage an gerechnet, geltend
machen.

Bestehen fur den Versicherten bei uns mehrere Unfallversiche-
rungen, kann diese Leistung nur aus einem dieser Vertrage ver-
langt werden.

UN 4323 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung einer Reha-Beihilfe

in der Unfallversicherung

Erganzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen (AUB) zahlen wir eine Reha-Beihilfe
nach folgenden Bedingungen:

1
1.1

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die versicherte Person hat

— nach einem unter die Versicherung fallenden entschadi-
gungspflichtigen Unfall nach Ziffer 1 der AUB

— wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen
Gesundheitsschadigung oder deren Folgen

— innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet

— flr einen zusammenhéngenden Zeitraum von mindes-
tens drei Wochen eine medizinisch notwendige statio-
nare Reha-MaBnahme durchgefiihrt.

Diese Voraussetzungen werden von lhnen durch ein arzt-
liches Attest nachgewiesen.

1.2 Als Reha-MaBnahme gilt nicht eine stationdre Behand-
lung, bei der die arztliche Behandlung der Unfallfolgen im
Vordergrund steht.

2 Hoéhe der Leistung:

Die Reha-Beihilfe wird in Hohe der im Versicherungsschein
genannten Versicherungssumme einmal je Unfall gezahlt.
Dabei wird Ziffer 3 AUB beriicksichtigt. Bestehen fir die
versicherte Person bei unserer Gesellschaft mehrere
Unfallversicherungen, kann die vereinbarte Reha-Beihilfe
nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

UN 4325 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung von frauentypischen Krebs-

erkrankungen

Ergénzend zu Ziffer 1 und 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen erbringen wir eine Invaliditatsleistung
unter den nachfolgend néher bezeichneten Bedingungen:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die versicherte Person verliert aufgrund einer wahrend der
Wirksamkeit des Vertrages erstmals diagnostizierten Krebs-
erkrankung und einer dadurch erforderlichen Krebsopera-
tion

— eine Brust oder beide Briste

— die Gebarmutter und/oder beide Eierstdcke

Krebs im Sinn dieser Bestimmung ist ein nach Wissenschaft
und Lehre (histologisch) nachgewiesener Tumor, der durch
unkontrolliertes Wachstum sowie durch Eindringen in
anderes Gewebe mit Tendenz zur Metastasenbildung
gekennzeichnet ist.

Die Krebserkrankung wird friihestens im 4. Monat nach
Vertragsbeginn oder spéater erstmals diagnostiziert (siehe
auch Ziffer 3, Absatz 1).

Der Nachweis Uber den Eintritt der Krebserkrankung und
die Notwendigkeit einer krebsbedingten Operation ist von
Ihnen mittels eines &rztlichen Berichtes unter Beifligung
der Laborbefunde zu fiihren.

Als Verlust der Brust im Sinne dieser Bestimmung gilt min-
destens die komplette operative Entfernung der Brust-
drise.

Art und Héhe der Leistung:

Beim Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 1 leisten
wir die im Versicherungsschein genannte Versicherungs-
summe. Diese gilt auch als Héchstleistung bei mehrfachen
Organverlust nach Ziffer 1.
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Haben Gebrechen oder andere Krankheiten an dem Ver-
lust von Korperteilen nach Ziffer 1 mit mindestens 25%
mitgewirkt, mildert sich die Leistung um den Mitwirkungs-
anteil.

Die im Versicherungsschein genannte Versicherungs-
summe nimmt an einer fur andere Leistungsarten verein-
barten planmaBigen Erhdhung von Leistung und Beitrag
nicht teil.

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz aus-

geschlossen?

Kein Versicherungsschutz besteht fir

— Félle, bei denen die zu Ziffer 1 maBgebliche Krebs-
erkrankung in den ersten 3 Monaten nach Vertrags-
beginn erstmals diagnostiziert wird.

— Tumore, die bosartige Veranderungen des Karzinoms in
situ zeigen (einschlieBlich Gebarmutterhalskrebs CIN-1,
CIN-2 und CIN-3), oder solche die histologisch als
Krebsvorstufen beschrieben werden.

Erléschen des Leistungsanspruches:

Ihr Anspruch auf diese Leistung erlischt, wenn Sie diesen
nicht innerhalb eines Jahres nach dem Verlust eines in
Ziffer 1 genannten Korperteils geltend machen.



UN 4326 — Besondere Bedingungen fUr erweiterten Versicherungsschutz
des Haushaltshilfegeldes bei frauentypischen Krebserkrankungen

1. Die vereinbarte — Besondere Bedingung fir die Versiche- anderes Gewebe mit Tendenz zur Metastasenbildung
rung des Haushaltshilfegeldes UN 4301 K — wird wie folgt gekennzeichnet ist.
erweitert: Bei mehreren vollstationdren Krankenhausaufenthalten
Abweichend von Ziffer 1 der Besonderen Bedingungen fir wegen derselben Krebserkrankung oder bei einem Kran-
die Versicherung des Haushaltshilfegeldes leisten wir auch kenhausaufenthalt bei dem gleichzeitig mehrere der vor-
dann, wenn sich die versicherte Person aufgrund einer der genannten Krebserkrankungen behandelt werden, leisten
nachfolgend aufgefihrten, wahrend der Wirksamkeit des wir den vereinbarten Kapitalbetrag nur einmalig.
Vertrages erstmals aufgetretenen Krebserkrankungen, fur
mehr als 7 Tage in medizinisch vollstationérer ununter- 2. In folgenden Fallen ist eine Leistung ausgeschlossen:
brochener Krankenhausbehandlung befunden hat: — Falle, bei denen die zu Ziffer 1 maBgebliche Krebs-
— Brustkrebs mit Entfernung mindestens der kompletten erkrankung in den ersten 3 Monaten nach Vertrags-

Brustdrise beginn erstmals diagnostiziert wird.

— Gebarmutterkrebs mit Entfernung der Gebarmutter — Tumore, die bosartige Verdnderungen des Karzinoms in
— Eierstockkrebs mit Entfernung beider Eierstocke situ zeigen (einschlieBlich Gebarmutterhalskrebs CIN-1,
Krebs im Sinn dieser Bestimmung ist ein nach Wissenschaft CIN-2 und CIN-3), oder solche die histologisch als Krebs-
und Lehre (histologisch) nachgewiesener Tumor, der durch vorstufen beschrieben werden.

unkontrolliertes Wachstum sowie durch Eindringen in

UN 4328 — Besondere Bedingungen fur verlangertes Krankenhaustagegeld

Erganzend zu Ziffer 2.4.2 der vereinbarten Allgemeinen Unfall- jedoch fur alle aufgrund des Unfalles erforderlichen vollstationa-
Versicherungsbedingungen wird das Krankenhaus-Tagegeld fiir ren Krankenhausaufenthalte zusammen bis zu der im Versiche-
unfallbedingte vollstationare Krankenhausaufenthalte innerhalb rungsschein genannten Dauer.

von 5 Jahren — vom Unfalltag an gerechnet — gezahlt, maximal

UN 4338 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung der Kosten
fur kosmetische Operationen in der Unfallversicherung

Erganzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver- 1.8  Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet
sicherungs-Bedingungen (AUB) leisten wir Ersatz flir Kosten seine Leistungspflicht.
unfallbedingter kosmetischer Operationen nach folgenden
Bedingungen: 2 Art und Hohe der Leistung:
2.1 Wir leisten insgesamt bis zur Hohe der vereinbarten Ver-
1 Voraussetzungen fiir die Leistung: sicherungssumme Ersatz fir nachgewiesene
1.1 Die versicherte Person hat sich nach einem Unfall einer — Arzthonorare und sonstige Operationskosten,
kosmetischen Operation unterzogen. — notwendige Kosten fiir Unterbringung und Verpflegung
Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der in einem Krankenhaus.
Heilbehandlung durchgefiihrte arztliche Behandlung mit 2.2 Wir leisten nicht Ersatz fir Zahnbehandlungs- und Zahn-
dem Ziel, eine unfallbedingte Beeintrachtigung des auBe- ersatzkosten.
ren Erscheinungsbildes der versicherten Person zu be-
heben.

1.2 Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von 3 Jahren
nach dem Unfall, bei Unféllen Minderjéhriger spatestens
vor Vollendung des 21. Lebensjahres.

UN 4339 — Besondere Bedingungen fur erweiterten Versicherungsschutz
der Kosten kosmetischer Operationen bei kosmetischen oder plastischen Brust-
operationen infolge Brustkrebs

Die vereinbarten ,,UN 4338 — Besondere Bedingungen fir die mindestens einer Entfernung der kompletten Brustdriise
Versicherung der Kosten flir kosmetische Operationen in der unterziehen.
Unfallversicherung” werden wie folgt erweitert: Die krebsbedingte Brustoperation erfordert eine kosmeti-
sche oder plastische Brustoperation und/oder kosmetische
1 Voraussetzungen fiir die Leistung: Behandlungen beim Kosmetiker.
Die versicherte Person musste sich aufgrund einer wéh- Krebs im Sinn dieser Bestimmung ist ein nach Wissenschaft
rend der Wirksamkeit des Vertrages erstmals diagnosti- und Lehre (histologisch) nachgewiesener Tumor, der durch
zierten Brustkrebserkrankung einer Brustoperation mit unkontrolliertes Wachstum sowie durch Eindringen in ande-
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res Gewebe mit Tendenz zur Metastasenbildung gekenn-
zeichnet ist.

2 Art und Héhe der Leistung:
Wir leisten insgesamt bis zur Hohe der vereinbarten Ver-
sicherungssumme Ersatz flr nachgewiesene Arzthonorare,
sonstige Operationskosten und notwendige Kosten fur die
Unterbringung und Verpflegung im Krankenhaus, soweit
diese durch die kosmetische oder plastische Brustopera-
tion verursacht sind.
Soweit Kosten fur kosmetische Behandlungen beim Kos-
metiker entstehen, werden diese bis maximal 10% der im
Versicherungsschein genannten Versicherungssumme ftir
kosmetische Operationen bezahlt.
Die vorstehenden Leistungen werden nur dann erbracht,
wenn ein Dritter nicht zur Leistung verpflichtet ist oder
seine Leistungspflicht bestreitet.

Bestehen flr die versicherte Person bei unserer Gesell-
schaft mehrere Unfallversicherungen, kénnen die verein-
barten Leistungen nur aus einem dieser Vertrage verlangt
werden.

3 In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz aus-

geschlossen?

Kein Versicherungsschutz besteht fur

— Félle, bei denen die Brustkrebserkrankung in den ersten
3 Monaten nach Vertragsbeginn erstmals diagnostiziert
wird.

— Tumore, die bosartige Veranderungen des Karzinoms in
situ zeigen oder solche die histologisch als Krebsvor-
stufen beschrieben werden.

UN 4341 — Besondere Bedingungen fUr erweiterten Versicherungsschutz
der Kosten fur kosmetische Operationen in der Unfallversicherung

Die vereinbarte ,,UN 4338 — Besondere Bedingung fir die Ver-
sicherung der Kosten fiir kosmetische Operationen in der Unfall-
versicherung“ wird wie folgt erweitert:

Abweichend zu Ziffer 2.2 der ,Besonderen Bedingungen fir die
Versicherung der Kosten fiir kosmetische Operationen in der
Unfallversicherung® leisten wir insgesamt bis zur Hohe der ver-
einbarten Versicherungssumme auch Ersatz fiir nachgewiesene

Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch einen un-
fallbedingten Verlust oder Teilverlust von Schneide- und Eck-
zahnen entstanden sind.

Bestehen fur die versicherte Person bei unserer Gesellschaft
mehrere Unfallversicherungen mit dieser Leistungerweiterung,
kénnen Kosten fir Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten
nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

UN 4342 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung von Bergungskosten in der

Unfallversicherung

Ergénzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen leisten wir Ersatz fir Bergungskosten
nach folgenden Bedingungen:

1 Art der Leistung:

1.1 Wir ersetzen nach einem Unfall die Kosten flir Such-,
Rettungs- oder Bergungseinséatze von 6ffentlich-rechtlich
oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit
hierfiir Ublicherweise Gebulhren berechnet werden.

Diese Kosten ersetzen wir auch dann, wenn der Unfall
unmittelbar drohte oder ein Unfall nach den konkreten
Umsténden zu vermuten war.

1.2 Wir ersetzen die Kosten fur den medizinisch notwendigen
und &rztlich angeordneten Transport der verletzten Person
zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik.

1.3 Wir ersetzen den Mehraufwand bei der Rickkehr der ver-
letzten Person zu ihrem standigen Wohnsitz, soweit die
Mehrkosten auf arztliche Anordnung zurtickgehen oder
nach der Verletzungsart unvermeidbar waren.

1.4 Bei einem unfallbedingten Todesfall ersetzen wir die Kosten
fiir die Uberfilhrung zum letzten stiandigen Wohnsitz.

2 Hohe der Leistung:
Die Hohe der Leistungen ist insgesamt auf den im Ver-
sicherungsschein oder Nachtrdgen genannten Betrag be-
grenzt. Soweit im Schadenfall ein Dritter (z. B. Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherer, Sozialversicherungstrager)
leistungspflichtig ist oder eine Entschadigung aus anderen
Versicherungsvertragen beansprucht werden kann, gehen
diese Leistungsverpflichtungen vor. Soweit Sie aus ande-
ren Versicherungsvertrdgen Entschadigung beanspruchen
kénnen, steht es lhnen frei, welchem Versicherer Sie den
Schadenfall melden. Melden Sie uns den Schaden, wer-
den wir im Rahmen dieser Bedingung in Vorleistung tre-
ten.
Sofern ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht
bestreitet, konnen Sie sich unmittelbar an uns wenden. In
diesem Fall sind etwaige Anspriiche gegen andere Ersatz-
pflichtige an uns abzutreten.
Bestehen fir die versicherte Person bei unserer Gesell-
schaft mehrere Unfallversicherungen, kénnen die verein-
barten Leistungen nur aus einem dieser Vertrage verlangt
werden.

UN 4405 - Besondere Bedingungen fUr die Unfallversicherung mit planmagiger

Erhohung von Leistung und Beitrag

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren
Summen und Beitrag jahrlich angepasst werden.

1. Wir erhéhen die Versicherungssummen jéhrlich um den im
Versicherungsschein oder seinen Nachtragen festgelegten
Steigerungsprozentsatz zum Beginn des Versicherungs-
jahres, und zwar erstmals zum Beginn des zweiten Ver-
sicherungsjahres.

2. Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt auf-
gerundet:
— fur den Invaliditats- und Todesfall auf volle 500 EUR,
— fur die Ubergangsleistung auf volle 50 EUR,
— flr die Unfall-Rente auf volle 5 EUR,
— flir Tagegeld, Krankenhaus-Tagegeld und
Genesungsgeld auf volle 0,50 EUR.
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3. Die erhdhten Versicherungssummen gelten flr alle nach
dem Erhdéhungstermin eintretenden Leistungsfélle.

4. Der Beitrag erhdht sich im gleichen Verhéltnis wie die Ver-
sicherungssummen.

5. Vor dem Erhéhungstermin erhalten Sie eine schriftliche
Mitteilung Uber die Erhéhung. Die Erhéhung entféllt, wenn
Sie ihr innerhalb von sechs Wochen nach unserer Mittei-
lung schriftlich widersprechen.
Auf die Frist werden wir Sie hinweisen.

6. Sie und wir kénnen die Vereinbarung tber die planmaBige
Erhéhung von Leistung und Beitrag auch flir die gesamte
Restlaufzeit des Vertrages widerrufen. Der Widerruf muss
schriftlich spétestens drei Monate vor Ablauf des Versiche-
rungsjahres erfolgen.

7. Diese Vereinbarung erlischt ferner mit dem Zeitpunkt, in
dem der Vertrag nach Ziffer 12.7 der Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen beitragsfrei gestellt wird. In

diesem Fall ist die planmé&Bige Erhéhung der Leistung fir
die gesamte Restlaufzeit ausgeschlossen.

8. Die Versicherungssummen fir

- Haushaltshilfegeld

— Bergungskosten

— Reha-Beihilfe

— Druckkammerkosten

— Raublberfall oder Geiselnahme

— Kosmetische Operationen

— die Hochstsummen in der Familienvorsorge (siehe
Besondere Bedingungen fir die Familienvorsorge in der
Unfallversicherung)

— gestaffeltes Schmerzensgeld bei Knochenbriichen

— Sofortleistung bei schweren Verletzungen

— kombiniertes Rooming-In-Geld und Schulausfallgeld
sowie

— Hilfeleistung bei schweren Verletzungen

sind von dieser Erh6hung ausgeschlossen.

UN 4410 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung gegen auBBerberufliche Unfélle

Auf der Grundlage der vereinbarten Allgemeinen Unfallversiche-
rungs-Bedingungen (AUB) bieten wir Versicherungsschutz fiir
auBerberufliche Unfélle. Ziffer 6.2 AUB gilt nicht.

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
1.1 Die versicherte Person steht in einem Arbeits- oder Dienst-
verhéltnis und ist
— gesetzlich oder freiwillig durch eine gesetzliche Unfall-
versicherung gegen Arbeitsunfalle oder
— nach den Versorgungsvorschriften fir Beamte und Sol-
daten gegen Dienstunfalle versichert.
1.2 Es handelt sich um einen auBerberuflichen Unfall im Sinne
der gesetzlichen Unfallversicherung.
1.3 Im Zweifel ist die Entscheidung des Tragers der gesetz-
lichen Unfallversicherung bzw. der zusténdigen Dienst-
stelle maBgebend.

2 Ausgeschlossene Unfille:
Kein Versicherungsschutz besteht fur Unfélle beim Sport,
den die versicherte Person gegen Entgelt betreibt.

3 Anderung der Voraussetzung fiir die Leistung:

3.1 Fallt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser Bedingun-
gen fur langer als zwei Monate fort, missen Sie uns dies
unverziglich mitteilen. Ab Fortfall der Voraussetzung hat
die versicherte Person zum bisherigen Beitrag flr zwei
Monate Versicherungsschutz fir berufliche und auBer-
berufliche Unfélle.

Nach Ablauf dieser zwei Monate bleibt der erweiterte Ver-
sicherungsschutz bestehen. Es vermindern sich jedoch
die Versicherungssummen im Verhaltnis des erforderlichen
Beitrages zum bisherigen Beitrag nach dem dann gdltigen
Tarif.

3.2 Liegt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser Bedingun-
gen wieder vor, fihren wir auf Ihren Wunsch den Vertrag
als Unfallversicherung gegen auBerberufliche Unfalle mit
dem bisherigen Beitrag bei entsprechend erhdhten Ver-
sicherungssummen weiter.

UN 4413 — Besondere Bedingungen fur erhohte Leistungen bei gleichzeitigem
Bestehen einer Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung

Erleidet die versicherte Person als Lenker oder Insasse eines bei
unserem Unternehmen haftpflichtversicherten PKW einen Unfall,
so erhohen sich eventuelle Leistungen aus der Unfallversiche-
rung um den im Versicherungsschein genannten %-Satz. Dies gilt
nur flr die Leistungsarten

- Invaliditat

— Unfallrente

- Krankenhaustagegeld

— Genesungsgeld

- Tagegeld

— Ubergangsleistung

— Schmerzensgeld bei Knochenbriichen
— Unfalltod

soweit diese tatsachlich vereinbart sind.

UN 4414 — Besondere Bedingungen fUr die Erweiterung des Versicherungsschutzes

in der Freizeit

Wichtiger Hinweis:

Sofern Uber diesen Vertrag mehrere Personen versichert sind,
gilt folgende Vereinbarung nur, wenn sie im Versicherungsschein
oder seinen Nachtragen ausdricklich bei der jeweiligen ver-
sicherten Person ausgewiesen ist.

Auf der Grundlage der vereinbarten Allgemeinen Unfallversiche-
rungs-Bedingungen (AUB) bieten wir fiir auBerberufliche Unfalle
Versicherungsschutz aus den doppelten Versicherungssummen,
soweit dies fUr die einzelnen Leistungsarten vereinbart ist.

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
1.1 Die versicherte Person steht in einem Arbeits- oder Dienst-
verhéltnis und ist
— gesetzlich oder freiwillig durch eine gesetzliche Unfall-
versicherung gegen Arbeitsunfalle oder
— nach den Versorgungsvorschriften fir Beamte und Sol-
daten gegen Dienstunfalle versichert.
1.2 Es handelt sich um einen auBerberuflichen Unfall im Sinne
der gesetzlichen Unfallversicherung bzw. der beamten-
rechtlichen Versorgungsvorschriften.
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1.3 Im Zweifel ist die Entscheidung des Tragers der gesetz-
lichen Unfallversicherung bzw. der zustandigen Dienst-
stelle maBgebend.

2 Ausgeschlossene Unfille:
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Unfélle beim Sport,
den die versicherte Person gegen Entgelt betreibt.

3 Anderung der Voraussetzung fiir die Leistung:

3.1 Fallen die Voraussetzungen nach Ziffer 1.1 dieser Bedin-
gungen flr langer als zwei Monate fort, so entfallt der hier
zusétzlich vereinbarte Versicherungsschutz.

Die Leistungen bemessen sich in diesem Fall nach den
entsprechend dem gesamten Beitrag erhéhten Versiche-

rungssummen ohne diese Klausel. Der Beitrag berechnet
sich nach dem zur Zeit der Anderung guiltigen Tarif. Ziffer
6.2 AUB gilt nicht.

3.2 Liegen die Voraussetzungen nach Ziffer 1.1 dieser Bedin-

gungen wieder vor, fihren wir den Vertrag mit dem bis-
herigen Beitrag und den urspriinglich geltenden doppelten
Versicherungssummen fir auBerberufliche Unfalle, soweit
sie fUr die einzelnen Leistungsarten vereinbart waren, wei-
ter.

3.3 Sind bereits bei AbschluB des Vertrages die Voraussetzun-

gen nach Ziffer 1.1 nicht gegeben, so gilt ebenfalls die in
Ziffer 3.1 genannte Regelung.

UN 4442 — Besondere Bedingungen fur die Familienvorsorge in der Unfallversicherung

Wir bieten Ihnen entsprechend der nachfolgenden Regelung,
ohne dass ein zuséatzlicher Beitrag berechnet wird, eine Familien-
vorsorge:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Sie als Versicherungsnehmer haben das 50. Lebensjahr
noch nicht vollendet und sind zugleich auch (eine der) ver-
sicherte(n) Person(en) des Vertrages.
Die vereinbarte Laufzeit des Vertrages betragt mindestens
3 Jahre.

2 Art der Leistung:

Far die Dauer von 15 Monaten besteht wahrend der Wirk-

samkeit des Vertrages Versicherungsschutz fir Ihre hinzu-

kommenden Angehorigen, nédmlich

— lhren Ehepartner ab dem Zeitpunkt der standesamt-
lichen EheschlieBung, bzw. ihren eingetragenen Lebens-
partner ab dem Zeitpunkt der Begriindung der eingetra-
genen Lebenspartnerschaft.

— lhre leiblichen Kinder ab Vollendung der Geburt.

Versicherungsschutz besteht im Rahmen dieser Familien-

vorsorge ausschlieBlich fir die Invaliditatsleistung und -

sofern flr Sie und/oder den anderen Elternteil diese Leis-
tungsarten vereinbart sind — firr die Todesfallleistung und
das Krankenhaus-Tagegeld.

3 Hohe der Leistung:

Die Versicherungssummen betragen fiir den Invaliditats-

und Todesfall sowie fur das Krankenhaus-Tagegeld

— flr Ihren Ehepartner bzw. fir lhren eingetragenen Lebens-
partner 50 % lhrer Versicherungssumme, hochstens
jeweils 25.000 EUR fur Invaliditét (Grundsumme) bzw.
Tod und héchstens 20 EUR fur Krankenhaus-Tagegeld,

— fur Ihre leiblichen Kinder 50 % lhrer Versicherungs-
summe und der Versicherungssumme des mitversicher-
ten anderen Elternteils, sofern die Mitversicherung die-
ses Elternteils nicht auf dieser Familienvorsorge beruht,
hochstens 25.000 EUR fir Invaliditéat (Grundsumme)
und 5.000 EUR fir Tod und 20 EUR fir Krankenhaus-
Tagegeld.

UN 4665 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung von Vergiftungen

infolge Einnahme fester oder flussiger Stoffe

Ziffer 5.2.5 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen wird wie folgt geéndert:

Vergiftungen infolge versehentlicher Einnahme schadlicher
Stoffe sind mitversichert, sofern es sich nicht um Nahrungmittel
handelt.

UN 4666 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung von Nahrungsmittel-

vergiftungen

Abweichend von Ziffer 5.2.5 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen und sofern vereinbart der ,,UN 4665 —
Besondere Bedingungen fir die Versicherung von Vergiftungen
infolge Einnahme fester oder flissiger Stoffe” sind die Folgen von
Nahrungsmittelvergiftungen versichert.

Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch Alkohol. Dies gilt
jedoch nicht fiir Kinder, die zum Unfallzeitpunkt das 10. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben.

UN 4671 — Besondere Bedingungen fur erweiterten Versicherungsschutz von

alkoholbedingten Bewusstseinsstorungen

Abweichend von Ziffer 5.1.1 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-
versicherungsbedingungen besteht Versicherungsschutz fir
Unfélle infolge von alkoholbedingten Bewusstseinsstérungen,

beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur, wenn der Blut-
alkoholgehalt bei Eintritt des Unfalles unter dem im Versiche-
rungsschein genannten %.-Wert liegt.
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UN 4672 — Besondere Bedingungen fur Unfélle durch epileptische Anfalle

Abweichend von Ziffer 5.1.1 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen besteht Versicherungsschutz auch
fir Unfalle, wenn diese durch einen epileptischen Anfall verur-
sacht waren.

UN 4700 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung von stationaren
Wahlleistungen bei Unfall

Ergénzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen leisten wir flr zusatzliche stationare
Behandlungs- und Unterbringungskosten nach folgenden
Bedingungen:

1
1.1

1.2

2.2.

2.3
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Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die versicherte Person befindet sich wegen eines Unfalles
in medizinisch notwendiger vollstationdrer Heilbehand-
lung. Diese Heilbehandlung erfolgt innerhalb der Bundes-
republik Deutschland.

Die versicherte Person hat Anspruch auf Leistungen aus
der gesetzlichen Krankenversicherung.

Art und Héhe der Leistung:

Wir erstatten die Kosten flir gesondert berechnete

— arztliche Leistungen (Chefarztbehandlung) maximal bis
zum 3,5fachen Hochstsatz der Gebuhrenordnung fir
Arzte (GOA)

— Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer

— medizinisch erforderliche Krankentransporte

sofern nicht ein anderer Kostentréger zur Leistung ver-

pflichtet ist oder dessen Leistungen zur Begleichung der

Kosten nicht ausreichen.

Unsere Leistungspflicht endet, wenn nach dem medizini-

schen Befund keine stationédre Behandlungsbedurftigkeit

mehr besteht, spatestens jedoch nach 2 Jahren, vom

Unfalltag an gerechnet.

Verzichtet die versicherte Person auf die Unterbringung im

Ein- oder Zweibettzimmer nach Ziffer 2.1, zahlen wir ein

Krankenhaustagegeld von 15,- EUR fir jeden Tag der voll-

stationdren Krankenhausbehandlung.

Erfolgt die vollstationédre Heilbehandlung in einem Institut,

das sowohl der Heilbehandlung als auch der Rehabilita-

tion dient, so besteht ein Anspruch auf die Wahlleistungen

nur dann

- wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt

oder

— die Krankenanstalt das einzige Versorgungskranken-
haus in der Umgebung des Wohnortes der versicherten
Person ist.

2.5

4.2

4.3

Ubersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige MaBnahme,
fur die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch not-
wendige MaB, so kénnen wir unsere Leistungen auf einen
angemessenen Betrag herabsetzen.

Leistungsausschluss

Kein Leistungsanspruch besteht:

® Bei einer stationdren Kur- oder Sanatoriumsbehand-
lung;

® bei Unterbringung wegen Pflegebedurftigkeit oder Ver-
wahrung;

® bei Behandlung durch Eltern, Kinder oder Ehegatten. In
diesem Fall werden nur die entstanden Sachkosten ge-
zahlt.

Auszahlung der Versicherungsleistungen

Wir kdnnen unserer Leistungsverpflichtung erst dann nach-
kommen, wenn die von lhnen geforderten Nachweise er-
bracht sind.

Bei den zur Leistungserlangung bei uns einzureichenden
Rechnungen muss es sich um die Originalrechnungen
handeln. Die Rechnungen missen mit den Ziffern der
GOA sperifiziert sein und folgendes enthalten:

Vor- und Zunahme der behandelten Person, Bezeichnung
der Verletzung, Behandlungstage, Honorare fir die einzel-
nen Behandlungen, den in Rechnung gestellten Kranken-
hauspflegesatz, die Pflegeklasse und den fir Selbstzahler
offiziellen Pflegesatz des aufgesuchten Krankenhauses
sowie den Erstattungsvermerk der gesetzlichen Kranken-
versicherung Uber die Hohe der Erstattung oder deren
Ablehnung.

Bei einem schriftlichen Nachweis der Diagnose durch
einen ausgefiillten Krankenhausfragebogen oder eine
sonstige Mitteilung des Krankenhauses erklaren wir auch
kurzfristig eine Kosteniibernahme-Zusage fiir die Unter-
bringungskosten.

UN 4800 — Besondere Bedingungen fUr die Versicherung von Unféllen bei Beteiligung
an lizenzfreien Motorsportveranstaltungen

Erganzend zu Ziffer 5.1.5 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen wird vereinbart:

Unfélle bei der aktiven Teilnahme an genehmigten Fahrtveran-
staltungen mit Motorfahrzeugen, bei denen es auf die Erzielung
einer Hochstgeschwindigkeit ankommt, sind mitversichert, sofern

hierflir keine Lizenz erforderlich ist (z. B. bei einem gelegentlichen
Fahren mit Leihkarts auf einer Indoorkart-Anlage).

Diese Erweiterung gilt nur innerhalb Europas und fiir Personen
die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
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UN 4802 — Besondere Bedingungen fUr die Mitversicherung von Druckkammer-

kosten

Erganzend zu Ziffer 2 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen zahlen wir Druckkammerkosten nach
folgenden Bedingungen:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
Die versicherte Person musste infolge eines Tauchunfalls
in einer Dekompressionskammer behandelt werden.

2 Art und Hoéhe der Leistung:

Wir ersetzen die Kosten einer unfallbedingten Behandlung
in einer Dekompressionskammer bis zur Hohe der verein-
barten Versicherungssumme, sofern nicht ein anderer
Kostentréger fiir die Behandlungskosten aufkommt. Leistet
ein anderer Kostentrager nur fir einen Teil der Kosten, so
wird der fehlende Restbetrag max. bis zur vereinbarten
Versicherungssumme von uns erstattet.

UN 4810 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung von Unféllen bei inneren
Unruhen/gewalttéatigen Auseinandersetzungen

Ziffer 5.1.3 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen wird wie folgt geandert:

Unfélle bei inneren Unruhen und sonstigen gewalttatigen Aus-
einandersetzungen sind mitversichert, wenn die versicherte

Person an den Gewalttaten nicht aktiv teilgenommen hat oder
wenn Sie zwar aktiv beteiligt war, jedoch nicht auf der Seite der
Unruhestifter.

UN 4822 — Besondere Bedingungen fUr die Bemessung des Invaliditatsgrades fur

Heilberufe

Wichtiger Hinweis:

Sofern Uber diesen Vertrag mehrere Personen versichert sind,
gilt folgende Vereinbarung nur, wenn sie im Versicherungsschein
oder seinen Nachtragen ausdricklich bei der jeweiligen ver-
sicherten Person ausgewiesen ist.

Abweichend von Ziffer 2.1.2.2.1 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen gelten bei Verlust oder vollstan-
diger Funktionsunféhigkeit der nachstehend genannten Kérper-
teile und Sinnesorgane ausschlieBlich die folgenden Invaliditats-
grade:

Arm oder Hand im Handgelenk 100 %
Daumen oder Zeigefinger 60 %
anderer Finger 20 %
Bein oder FuB 70 %
groBe Zehe 8 %
andere Zehe 3%
Auge 80 %
Gehdr auf beiden Ohren 70 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung der
genannten Koérperteile und Sinnesorgane gilt der entsprechende
Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

UN 4823 — Besondere Bedingungen fUr die verbesserte Invaliditatsleistung

Ziffer 2.1.2.2.1 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversiche-
rungs-Bedingungen wird wie folgt geandert:

Bei Verlust oder vollstandiger Funktionsunfahigkeit der nach-
stehend genannten Kdrperteile und Sinnesorgane gelten aus-
schlieBlich die folgenden Invaliditatsgrade:

Arm im Schultergelenk 75 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 70 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Hand im Handgelenk 60 %
Daumen 25 %
Zeigefinger 15 %
anderer Finger 10 %

(bei Verlust von samtlichen Fingern einer Hand werden

max. 60 % ersetzt)

Bein Uber der Mitte des Oberschenkels 75 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 65 %

Bein bis unterhalb des Knies 55 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 50 %
FuB im FuBgelenk 45 %
groBe Zehe 10 %
andere Zehe 5%
Auge 50 %
sofern das andere Auge vor Eintritt des Unfalles bereits

verloren war 70 %
Gehor auf einem Ohr 30 %
sofern das Gehor auf dem anderen Ohr bereits vor

Eintritt des Unfalles verloren war 45 %
Geruchssinn 15 %
Geschmackssinn 10 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der
entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.
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UN 4824 — Besondere Bedingungen fUr die Verbesserte Gliedertaxe

Ziffer 2.1.2.2.1 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen und soweit vereinbart, Ziffer 1 Absatz 3 der Beson-
deren Bedingungen fir die Versicherung einer Unfall-Rente

(UN 4213) werden wie folgt abgeandert:

Bei Verlust oder vollstédndiger Funktionsunfahigkeit der nach-
stehend genannten Korperteile und Sinnesorgane gelten aus-
schlieBlich, soweit nicht etwas Anderes vereinbart ist, die fol-
genden Invaliditatsgrade:

Arm 80 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 75 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 70 %
Hand 70 %
Daumen 28 %
Zeigefinger 20 %
anderer Finger 15 %

(bei Verlust von séamtlichen Fingern einer Hand

werden max. 70 % ersetzt)

Bein Uber der Mitte des Oberschenkels 80 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 70 %

Bein bis unterhalb des Knies 60 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 55 %
FuB 50 %
GroBe Zehe 15 %
Andere Zehe 8 %
Auge 50 %
Sofern das andere Auge vor Eintritt des Unfalles

bereits verloren war 70 %
Gehor auf einem Ohr 30 %
Sofern das Gehor auf dem anderen Ohr bereits vor Eintritt

des Unfalles verloren war 45 %
Geruchssinn 20 %
Geschmackssinn 15 %
Niere bei Erhaltung der anderen Niere 20 %
Milz 10 %
Sprechvermdgen 100 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der
entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

UN 4830 — Besondere Bedingungen fUr die Mitwirkung von Krankheiten

oder Gebrechen

Abweichend von Ziffer 3 der vereinbarten Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen unterbleibt die Minderung des Invalidi-
tatsgrades oder der Leistung, wenn der Mitwirkungsanteil weni-
ger als der im Versicherungsschein genannte %-Satz betragt.

UN 4856 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung von Infektionen durch

Zeckenbiss

Erganzend zu Ziffer 5.2.4.2 der vereinbarten Allgemeinen Unfall-
versicherungs-Bedingungen (AUB) besteht auch Versicherungs-
schutz flr die Folgen der durch Zeckenbiss Ubertragenen Infek-
tionskrankheiten Frihsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und
Lyme-Borreliose.

Versicherungsfall ist die erstmalige Infizierung mit dem Erreger
dieser Infektionskrankheiten. Abweichend von Ziffer 9 der AUB
sind wir unverztglich zu unterrichten, nachdem die erstmalige
Infektion durch einen Arzt festgestellt wurde.

Abweichend von Ziffer 11.1 der AUB beginnt der Versicherungs-
schutz fiir diese Infektionen nach einer Wartezeit von einem
Monat nach dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. Fur Versicherungsfélle vor Ablauf der Wartezeit besteht
keine Leistungspflicht.

Voraussetzung fir eine Leistung ist, dass der Nachweis tber
das Vorliegen der Infektionskrankheiten durch einen objektiven
am Stand medizinischer Erkenntnisse orientierten &rztlichen
Bericht unter Beifligung der Laborbefunde erbracht wird.

UN 4857 — Besondere Bedingungen fur Chemiker, Desinfektoren und Angehdrige

von Heilberufen

l. Einschluss von Infektionen in die Unfallversicherung

Far versicherte Personen, die

— als Chemiker oder Desinfektoren tétig sind,

- eine berufliche Tatigkeit als Arzt/Arztin, Zahnarzt/Zahn-
arztin, Zahntechniker/Zahntechnikerin, Heilpraktiker/
Heilpraktikerin, Hebamme, Entbindungspfleger, Tierarzt/
Tierarztin ausiben,

— in der Krankenpflege (Krankenschwester/Kranken-
pfleger, Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger,
Krankenpflegehelfer/Krankenpflegehelferin) beschaftigt
sind,

— Studenten/Studentinnen der Medizin, der Zahnheilkunde
und der Tierheilkunde sind,

besteht abweichend von Ziffer 5.2.4 der vereinbarten

Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) fol-

gender Versicherungsschutz:

1 Voraussetzungen fiir die Leistung:
1.1 Die versicherte Person hat sich in Austibung ihrer im Ver-
trag genannten beruflichen Tatigkeit infiziert.
1.2 Aus
— der Krankengeschichte,
— dem Befund oder
— der Natur der Erkrankung
geht hervor, dass die Krankheitserreger auf eine der in
Ziffer 1.3 bestimmten Art in den Kérper gelangt sind.
1.3 Die Krankheitserreger sind entweder
— durch eine Beschadigung der Haut, wobei mindestens
die auBere Hautschicht durchtrennt sein muss,
oder
— durch Einspritzen infektidser Substanzen in Auge, Mund
oder Nase
in den Korper gelangt.
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Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erflillen den Tat-
bestand des Einspritzens nicht. Fir versicherte Personen,
die in Heilberufen tétig sind: Versicherungsschutz besteht
jedoch fur Diphterie und Tuberkulose.

1.4 FUr versicherte Personen, die als Chemiker oder Desinfek-
toren tatig sind: Vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen bleiben Schadigungen, die als Folge der berufsmaBi-
gen Beschaftigung mit Chemikalien allméahlich zustande
kommen und Berufskrankheiten sind.

2 Erweiterter Schutz im Invaliditatsfall:

Abweichend von Ziffer 2.1.1.1 AUB besteht auch dann

noch Anspruch auf Invaliditatsleistung, wenn die infektions-

bedingte Invaliditat nach diesen Besonderen Bedingungen

— innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall eingetreten
und

— innerhalb dieses Zeitraums von einem Arzt schriftlich
festgestellt und von Ihnen innerhalb von weiteren drei
Monaten bei uns geltend gemacht worden ist.

Il Einschluss von Gesundheitsschidden durch Réntgen-
und Laserstrahlen in die Unfallversicherung

Fur versicherte Personen, die

- eine berufliche Tatigkeit als Arzt/Arztin, Zahnarzt/Zahn-
arztin, Zahntechniker/Zahntechnikerin, Heilpraktiker/
Heilpraktikerin, Hebamme, Entbindungspfleger, Tierarzt/
Tierérztin auslben,

— in der Krankenpflege (Krankenschwester/Kranken-
pfleger, Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger,
Krankenpflegehelfer/Krankenpflegehelferin) beschéftigt
sind,

— Studenten/Studentinnen der Medizin, der Zahnheil-
kunde und der Tierheilkunde sind,

besteht abweichend von Ziffer 5.2.2 AUB folgender Ver-

sicherungsschutz:

Mitversichert sind Gesundheitsschéden durch Réntgen-

und Laserstrahlen sowie kiinstlich erzeugte ultraviolette

Strahlen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Gesund-

heitsschéden, die als Folge regelmaBigen Umgangs mit

strahlenerzeugenden Apparaten eintreten.

UN 4858 — Besondere Bedingungen fur die Versicherung von Infektionen

bei geringfugigen Hautverletzungen

In Abweichung von Ziffer 5.2.4.1 der vereinbarten Allgemeinen
Unfallversicherungs-Bedingungen sind auch Infektionen einge-
schlossen, bei denen aus der Krankheitsgeschichte, dem
Befund oder der Natur der Erkrankung hervorgeht, dass die

Krankheitserreger durch irgendeine Beschadigung der Haut,
wobei aber mindestens die duBere Hautschicht durchtrennt sein
muss, in den Koérper gelangt sind. Ausgeschlossen von dieser
Erweiterung bleibt die Erkrankung an Influenza und AIDS.

UN 4920 - Besondere Bedingungen fiir die verbesserte Ubergangsleistung

Ziffer 2.2.1 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-

Bedingungen wird wie folgt ergéanzt:

Ist die normale korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit der

versicherten Person im beruflichen oder auBerberuflichen Bereich

unfallbedingt ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

seit Eintritt des Unfalles beeintrachtigt und hat diese Beeintréch-

tigung bis dahin ununterbrochen bestanden, so zahlen wir

a) nach 3 Monaten und 100 % Beeintrachtigung 50 % der ver-
einbarten Versicherungssumme und

b) nach 6 Monaten und mindestens 50 % Beeintrachtigung
100 % der vereinbarten Versicherungssumme abzuglich der
nach a. geleisteten Zahlung.

Die Ubergangsleistung ist von lhnen spéatestens 1 Monat nach

Ablauf der in a. bzw. b. genannten Frist unter Vorlage eines arzt-

lichen Attestes geltend zu machen.

UN 4930 - Besondere Bedingungen zur Begrindung des Leistungsanspruches

Ziffer 7.1 der vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen wird wie folgt geandert:

Wir erstatten lhnen zur Begriindung lhres Leistungsanspruches
entstehende &rztliche Gebuhren in voller Hohe.
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Deckungsumfang

Besondere Deckungsumfang KomfortPlus- Basis- Unfallschutz 50 PLUS-
Bedingungen Schutz Schutz fiir die Frau Schutz
gem. Spezialantrag
Form. Nr. 10/234
UN 2009 Unfall-Pflegeversicherung v
mit planmaBiger Erhéhung / / /
von Leistung und Beitrag soweit vereinbart
UN 2011 Organisation von Hilfeleistungen / / / ‘/
UN 2012 Versicherung von Hilfeleistungen / / /
mit Kostenlbernahme soweit vereinbart
UN 2013 Versicherung von Hilfeleistungen / / /
mit Kostenlibernahme bei Reisen soweit vereinbart
UN 2105 Versicherung einer Unfallpflegerente
mit doppelter Leistung ab 75 % / / / V
Invaliditét und dreifacher Leistung
ab 90 % Invaliditat
UN 2204 Versicherung einer Unfall-Sofortrente / / / v
UN 4001 Mitwirkung von Krankheiten oder / / / v
Gebrechen (siehe UN 4830) (siehe UN 4830) ab 35 %
UN 4002 Unfélle durch Herzinfarkt, Schlag-
anfall oder Medikamente v / v v
UN 4003 Versicherung einer RehamaBnahme / / /
soweit vereinbart
UN 4080 Versicherung einer Invaliditats-Kapital-
leistung ab 50 % Inv. mit doppelter / / / v
Leistung ab 75 % Inv. und 3-facher
Leistung ab 90 % Inv. soweit vereinbart
UN 4122 Mit progressiver Inv.-Staffel 225 % v v / /
soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4123 Mit progressiver Inv.-Staffel 300 % v v / /
soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4135 Mit progressiver Inv.-Staffel 350 % v v / /
soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4150 Mit progressiver Inv.-Staffel 500 % v v / /
soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4154 Mit progressiver Inv.-Staffel 540 % v v v /
soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4170 Geltendmachung der Invaliditétsleist. v v (V4 v
UN 4174 Zahlung der Inv.-Leistung
bei Diagnosestellung v / v /
UN 4213 Versicherung einer Unfallrente v v v /
soweit vereinbart soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4230 Unfallrente bei Erweiterung auf eine v v / /
Partner- und Waisenrente soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4235 Leistungsplus von 2 % zur Unfall- und v v / /
ggof. Partner-/Waisen-Rente soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4300 Krankenhaustagegeld bei Heilbehand- |/ /
lung in gemischten Instituten soweit vereinbart soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4301 K Versicherung des Haushaltshilfe- / /
geldes 1.000,-€ 1.000,-€
(nur Erwachsene)
UN 4304 Krankenhaustagegeld bei /
ambulanten Operationen soweit vereinbart soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4307 Gestaffeltes Schmerzensgeld bei / /
Knochenbriichen soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4309 Sofortleistung bei Oberschenkel- / / /
und/oder Oberarmbruch soweit vereinbart
UN 4310 Kombiniertes Rooming- In- und / / /
Schulausfallgeld 40,- €

(nur Kinder)
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Besondere Deckungsumfang KomfortPlus- Basis- Unfallschutz 50 PLUS-
Bedingungen Schutz Schutz fiir die Frau Schutz
gem. Spezialantrag
Form. Nr. 10/234
UN 4312 Unfallbedingte Fehlgeburt / /
3.000,-€ 3.000,-€
soweit vereinbart
UN 4313 Raublberfall oder Geiselnahme
ohne korperl. Verletzungen 3.000,-€ / / /
UN 4315 Hilfeleistung bei Schwerverletzungen / v /
5.000,- € 5.000,-€
UN 4323 Versicherung einer Reha-Beihilfe / /
3.000,-€ 3.000,-€
UN 4325 Organverlust infolge frauentypischer v / v /
Krebserkrankungen 10.000,- € 10.000,- €
soweit vereinbart
UN 4326 Haushaltshilfegeld bei frauentypischen v / v /
Krebsleiden 1.000,-€ 1.000,-€
soweit vereinbart
UN 4328 verlangertes Krankenhaustagegeld v v v /
bis 5 Jahre bis 5 Jahre bis 5 Jahre
soweit vereinbart soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4338 Versicherung der Kosten fiir
kosmetische Operationen bis 10.000,-€ | bis 10.000,-€ | bis 10.000,-€ | bis 10.000,-€
UN 4339 Plastische Brustoperation / /
infolge Brustkrebs bis 10.000,- € bis 10.000,- €
soweit vereinbart
UN 4341 Erweiterter Vers.-Schutz fir / /
kosmetische Operationen bis 10.000,- € bis 10.000,- €
und Zahnbehandlung
UN 4342 Versicherung von Bergungskosten
bis 25.000,- € | bis 10.000,-€ | bis 25.000,- € bis 5.000,— €
UN 4405 PlanméBige Erhéhung von Leistung /
und Beitrag soweit vereinbart soweit vereinbart soweit vereinbart (siehe UN 2009)
UN 4410 Versicherung gegen auBerberufliche / /
Unfalle soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4413 Erhdhte Leistungen beim gleich- / / /
zeitigen bestehen 25%
einer Kfz-Versicherung Zusatzleistung
UN 4414 Erweiterung des Vers.-Schutzes / /
in der Freizeit soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4442 Familienvorsorge (V4 / (V4 /
UN 4665 Vergiftungen infolge Einnahme v v v
fester oder fllssiger Stoffe (nur fur Kinder
bis 9 Jahre)
UN 4666 Versicherung von Nahrungsmittel-
vergiftungen v / v /
UN 4671 Alkoholbedingte Bewusstseins- v / v v
stérungen (bei KFZ bis 1,1%o) (bei KFZ bis 1,1%o) | (bei KFZ bis 1,1%o)
UN 4672 Unfélle durch epileptische Anfélle v / / /
UN 4700 Versicherung von stationéren v v / /
Wahlleistungen soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4800 Versicherung von Unféllen
bei lizenzfreien Motorsport- v / / /
veranstaltungen
UN 4802 Mitversicherung von Druckkammer- / /
kosten soweit vereinbart soweit vereinbart
UN 4810 Unfélle bei Inneren Unruhen /
gewalttatigen Auseinandersetzungen v v v /
UN 4822 Bemessung des Invaliditatsgrades / /
fur Heilberufe soweit vereinbart soweit vereinbart
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Besondere Deckungsumfang KomfortPlus- Basis- Unfallschutz 50 PLUS-
Bedingungen Schutz Schutz fiir die Frau Schutz
gem. Spezialantrag
Form. Nr. 10/234

UN 4823 Verbesserte Invaliditatsleistung / / / v
UN 4824 Verbesserte Gliedertaxe v / v /
UN 4830 Mitwirkung von Krankheiten v v siehe UN 4001

oder Gebrechen ab 45% ab 25% ab 45% ab 35%
UN 4856 Infektionen durch Zeckenbiss v v v v
UN 4857 Fur Chemiker, Desinfektoren und

Angehérige von Heilberufen v v v /
UN 4858 Versicherung von Infektionen

bei geringf. Hautverletzungen v / / /
UN 4920 Verbesserte Ubergangsleistung (V4 v / /

soweit vereinbart soweit vereinbart

UN 4930 Begriindung des Leistungs-

anspruches v / v v

Legende: 5/ = ja, gilt fir diese Deckungsform; / = nein, gilt nicht fir diese Deckungsform

Generali Versicherung AG - Adenauerring 7, 81737 Miinchen

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister
Vorstand: Dr. Wilhelm Kittel (Vorsitzender), Jorn Stapelfeld (stv. Vorsitzender), Frank Karsten,
Karl Pfister, Dr. Norbert Rollinger, Volker Seidel

Sitz: Muinchen, Registergericht Amtsgericht Miinchen HRB 7731 Ein Unternehmen der Generali Deutschland
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